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Die „D .W .Z.“
kann ständig eingesehen werden:
Im Deutschen Reich:

bei den Handelskammern in. Allenstein, Berlin, Bremen, Breslau, Qhemnitz, Dessau,
Dortmund, Dresden, Duisburg-Ruhrort, Düsseldorf, Elbing, 
Frankfurt a. M., Freiburg, Gießen, Halle a. d. S., Hamburg, 
Hannover, Heidelberg, Köln a. Rh., Königsberg, Leipzig, 
Lübeck, Magdeburg, Mannheim, Minden (Westfalen), Oppeln, 

snabrück, Saarbrücken, Sonneberg, Stettin, Stuttgart, Zittau, 
bei den Verbänden: Deutscher Industrie-und Handelstag, Berlin, Deutsch-RussischerVerein

^  inñ oV lsJer^and ('er Deutschen Industrie, Berlin, Verband Russi- 
t j  ei. Tl° eute, Industrieller und Financiers in Deutschland, Berlin, 

eiem zm a irung der Interessen der chemischen Industrie, Berlin,
bei Behörden: Auswärtiges Amt, Berlin, Reichsbankdirektorium, Berlin, Reichswirtschafts

ministerium Berlin, Reichsbahndirektion Osten, Frankfurt (Oder), Zweigstelle 
des Auswärtigen Amtes, Nürnberg 2.

bei übrigen Stellen: Meßamt Leipzig, Institut für Wirtschaft und Seeverkehr an der Uni
versität Kiel. Osteuropa-Institut, Breslau, Verkehrsbüro, Berlin C. 2,

öBeralkonsulat, Berlin W. 35, Staatswissenschaftliches 
Seminar der Universität Greifswald.

In Polen:
bei den Handelskammern in: B ie litz , Bromberg, Graudenz, Lemberg, Posen, Thorn.

bei Behörden: Ministerium für Industrie und Handel, Warschau (in 3 Abteilungen).
bei Verbänden: Verband deutscher Industrieller und Kaufleute in Polen, Bromberg, Ober-

zur Wahruno- G!ig" Huttenmänn.-Verein, Kattowitz, Deutschtumsbund
zur Wahrung der Minderheitsrechte, Posen, Céntrala Zwiazku Kupcow, 
Warschau, Gentralny Zwiazek Polskiego Przemyslu, Warschau.

bei übrigen Stellen: Konsulat der Tschechoslowakischen Republik, Posen, Biblioteka Sejmn,
Warschau, Legation de Suisse, Warschau.

In Rußland und den Randsfaaten:
in Moskau: Bibliotheque Centrale D. 0. V. W. R., Zentralbibliotliek W. S. N. H. 
,, Memel: Handelskammer,
„ Beval: Kaufmannskammer,
„ Riga: Kaufmannskammer, Rigaer Wirtschaftszeitung.

Im übrigen Ausland:
in Amsterdam: Amsterdamer Handelskammer, Polnisches Konsulat,
» Budapest: Budapester Handels- und Gewerbekammer, Bund der Ungarischen Fabrik

industrieller,
„ Bukarest: Dr. M. Margulies,
„ Genf: Internationales Arbeitsamt (Bureau de Traveille), Somete 'des Kations (Völkerbund) 
„ Kopenhagen: König! dänisches Ministerium des Äußern,
„  London: British Overseas Bank, „European Finance“,
„ Paris: Handelskammer zu Paris,
„ Prag: Schriftleitung der Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer,
„ Reichenberg: Handels- und Gewerbekammer,
„ Rom: Instituto Nazionale,
„ Stockholm: Allgemeiner Schwedischer Exportverein,
» Wien: Ausländsdeutsche Kammer für Handel und Volkswirtschaft, Kammer für Handel, 

Gewerbe und Industrie.
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Das Schöpferische der Unternehmertätigkeit als Immaterialgut

zu
me

Von Professor Dr, Z o l l

A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  Der 
Verfasser dieses Artikels hat das polnischo Gesetz 
vom 2. August 1926 über Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs, das fü r ganz Polen Geltung hat, 
bearbeitet Eine ausführliche Begründung zu diesem 
Gesetz gibt der Verfasser in  Heft 2/1927 der in 
Berlin erscheinenden Monatsschrift für das Recht 
der osteuropäischen Staaten „Ostrecht.“ j n 
demselben Heft ist auch der Wortlaut dieses 
Gesetzes enthalten.

Die Hauptschwierigkeit bei der gesetzmäßigen 
Unterdrückung jener Handlungen, welche man als 
unlauteren "Wettbewerb im Handel und verkehr — es 
gibt nämlich auch einen unlauteren Wettbewerb auf 
anderen Gebieten, selbst beim Spiele : zu bezeichnen 
pflegt, besteht darin, richtig und_ erschöpfend jene 
Handlungen im Gesetze zu kennzeichnen, welche auf 
dem Gebiete des Wettbewerbes im Handelsverkehr 
unser Rechtsgefühl verletzen. Die Franzosen sind 
dieser Aufgabe ausgewichen,^ indem sie die aiesfällige 
Rechtsverfolgung hauptsächlich auf den Artikel 1882 
Code Napoleon basieren, d. h. die Lösung der Frage 
was als unlauterer Wettbewerb gilt, der iurisprudence 
überlassen. Die Deutschen dagegen, beseelt von dem 
Prinzips Montesquien’s über die Teilung der Gewalten:
Der Richter soll kein Gesetzgeber sein, versuchten in 
dem Gesetze vom Juli i.896 die in Betracht kommenden 
unlauteren Handlungen genau und erschöpfend 
fixieren. Doch die Erfahrung zeigte bald, daß die 
ruhende Habgier neue Erscheinungen brachte, gegen 
welche sich die gesetzlichen Tatbestände des Gesetzes 
von 1896 als unzureichend erwiesen. Deswegen kam 
es in dem neuen Gesetze vom ̂ 7. Juni 1909 zur Ein
führung einer Generalklausel, in der man von einer 
gesetzmäßigen Charakteristik der in Frage kommenden 
unerlaubten Handlungen absehend, es auf üas 
Kriterium der „guten Sitten“ ankommen läßt, was im 
geschäftlichen Verkehre als unlauterer Wettbewerb 
zu gelten hat. Damit wird mittelbar dem freien 
Ermessen des Richters ein weiter Spielraum hei der 
Rechtsbildung eingeräumt.

Wie es damit auch sein mag: es beruht die 
Verfolgung des unlauteren Wettbewerbes sowohl in 
Deutschland als auch in Frankreich auf einer — sagen 
w ir — strafrechtlichen Methode, d. h. auf jener Methode, 
welche die das Rechtsgefühl verletzenden Handlungen 
zu charakterisieren und gegen dieselben die ent
sprechenden Sanktionen, es sei durch Strafen, sei es 
durch zivilrechtliche Unterlassungs- und Schadenersatz
ansprüche zu begründen versucht.

Dieser, wie die Rechtsgeschichte zeigt, vom Stand
punkte der Zivilrechtsentwicklung primitiven Methode, 
kann man die eigentliche, zivilrechtliche entgegen
stellen, welche darauf beruht, daß der Gesetzgeber, 
geleitet durch das verletzte Rechtsgefühl, das Interesse 
zu erkennen sucht, welches des Schutzes bedarf, und 
auf Grundlage der so gewonnenen Erkenntnis ein 
subjektives Recht, insbesondere ein Eigentumsrecht 
konstruiert und es im Gesetze anerkennt. Wenn dies 
geschehen, ist es nicht mehr nötig, die unser Rechts
gefühl vorletzenden Handlungen im Gesetze zu 
kennzeichnen, denn sie tragen das Merkmal der 
Widerrechtlichkeit in sich, insoweit sie das gesetz
mäßig anerkannte, subjektive Recht verletzen.

Einen derartigen Übergang von der strafrechtlichen 
zur zivilrechtlichen Methode weist nicht allein die 
Entwicklung des Eigentumsinstitutes sensu stricto auf.
Man kann ihn insbesondere auch auf dem Gebiete der 
Immaterialgüterrechte (Urheber-, Patent-, Musterschutz-

Krakau.

rechte) nachweisen. Der Rechtsschutz im Bereich® 
der schöpferischen menschlichen Tätigkeit (activi®e i 
créatrice) beginnt überall m it gesetzlichen Verbote11 j 
gewisser als Delikte gekennzeichneten Handlung011 ! 
(Nachdruck usw.) und begründet m it der Zeit iF j  
Gesetze anerkannte Eigentumsrechte sensularg0 
(propriété littéraire, artistique industrielle).

So fragt es sich denn, ob sich auf dem Gehißt ; 
des geschäftlichen AVettbewerbes, d. h. auf de)11 
Gebiete der „activité commerciale“ gleichfalls 0lIJ 
solches Interesse bezw. Rechtsgut finden ließe, vA0 
auf dem Gebiete der „activité créatrice“ , das alS j 
Rechtsobjekt die„ Konstruktion eines subjektiv©11 j 
Eigentumsrechtes ermöglichte ?

Diese Frage ist m. E. zu bejahen, denn, wenn V’)1 
nach dem Interesse forschen, welches in erster Lin16 I 
durch den unlauteren Wettbewerb verletzt wird, g0 i 
finden w ir dasselbe in einem Gut, das einen Vermögen^ | 
wert repräsentiert. Es ist dies das Unternehmen | 
solches, ob es nun als Gewerbe-, Fabrik-, Handel®' i 
oder sonst ein anderes Unternehmen erscheint; — da® j 
Unternehmen als solches, ein Immaterialgut, das der 
Inbegriff einer Reihe von Faktoren ist, zu welch011 [ 
z.B. ein gutgewählter Platz, eine sorgfältige Produktion j 
die Zuvorkommenheit der Verkaufs organe, wertvoll0 [ 
Patente usw., gehören. Eine solche Universitas Ai 
die Franzosen nennen sie le fonds de commerce — tn® 
als eine Einheit im geschäftlichen Verkehre unt,er 
induviduellen Benennungen; wie die Firma, 
Handelsname, und unter verschiedenartigen &6 
Zeichnungen, insbesondere den sog. Schutzinark®1 
auf. Sie ist ein Immaterialgut, dessen W ert auf »© 
Anziehungskraft, welche das Unternehmen auf d1̂ 
Konsumenten übt, beruht. Je größer diese Anziehung^ 
kraft, je größer in der Folge die Kundschaft ein6* 
Unternehmens (achalandage), um so größer der AVe 
des Iinmaterialgutes. Es ist hier geradeso wie bei d0̂  
Immaterialgütern der activité créatrice, den Werk® 
der Literatur und Kunst, den Erfindungen, Gebrauch 
und Schönheitsmustern, deren Vermögenswert von (1 
Nachfrage abhängt, welche nach den die nßu® 
Schöpfungen darstellenden Büchern, Noten, Bild0* 
und anderen Kommunikationsmitteln, Masohiu0 ’ 
Zeichnungen usw. im Verkehre besteht.

Das so aufgefaßte Immaterialgut der 
commerciale, das Unternehmen als solches, kann 
wohl zu einem Rechtsobjekt stempeln, auf welch '  
sich ein subjektives Recht, ja  selbst ein eigentü 
ähnliches Recht aufbauen läßt: „Das Eigentum ^ 
Unternehmen.“ — Diese Bezeichnung ist nicht 
Sie wurde bereits in Frankreich gefunden und i» ^  
Schrift Andres: Propriété commerciale (Paris 1 
wahrscheinlich zum ersten Male, als terminus techüW 
gebraucht — wohl nur zu dem Zwecke, um flgi 
Bestimmungen des neuerlich erschienenen, daz111 < 
projektierten, franz. Gesetzes vom 30. Juni 1926 (W01)

loyer d’immeubles à l ’usage commercial et indus 
eine juristische Grundlage zu geben.

Dem Worte „propriété commerciale“ soll jjj 
auch der Begriff folgen, und denselben finden uft

activit

dem 
B

intensivsten Rechte (Eigentum, im G ege^ jjt
z. B. zum Pfandrechte, Fruchtgenusse, auch

e Krechte), welches einer Person an einem Untem(W"ej>J 
als an einem Rechtobjekt zustehen kann. Es W‘ 0p' 
eigentumähnliches Recht, weil es sich von dem & 
tum an körperlichen Sachen nur dadurch unterscb0 glv 
daß sein Objekt ein unkörperliches Ding und 
Immaterialgut (das Unternehmen) ist.
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Steuerrechtliche Tagesfragen.
“Von Regierungefinanzrat Dr. Hoppenratli.

'• Der Anspruch des Steuerpflichtigen auf Gehör.
i Der Anspruch auf ausreichendes Gehör ist das Rück- 
| {Ü'at des Rechtsschutzes, den der Steuerpflichtige zu 
f beanspruchen hat; Er darf nicht auf Grund von Fest- 
| gedungen belastet werden, wenn ihm keine Gelegen

heit gegeben war, sich dazu zu äußern. Eine zu- 
; Reffende und einwandsfreie Feststellung wird, ohne 

daß der Hauptbeteiligte (in diesem Fall der Pflichtige) 
j Ausreichend gehört worden ist, in der Regel nicht 

klüglich sein. Aus diesem Grunde und aus den be
rechtigten Wünschen der Pflichtigen heraus hat die 
Rechtsprechung den Vorschriften betreffend den An- 

| Spruch auf Gehör, wie sie in den §§ 171 bis 175, 204, 
*05, 215 St. G. enthalten sind, eine Auslegung gegeben, 
die möglichst zu Gunsten der Pflichtigen sich 
Auswirkt. Die Rechtsprechung hält es deshalb für un
zulässig, auf Grund von Tatsachen zu entscheiden, zu 
denen dem Betroffenen keine Gelegenheit gegeben 

| 'var, sich zu äußern. Sie verlangt, daß dem Pflich- 
j Egen die Gelegenheit gegeben werden muß, zu schrift- 

Uch erstatteten Gutachten und Berichten, Auskünften 
ünd Vernehmungen Stellung zu nehmen. Dabei werden 

| Sich natürlich allgemein gültige Regeln darüber, wenn 
I gegen den Grundsatz, daß ausreichendes Gehör zu 

geivähren ist, verstoßen wird, nur schwer aufstellen 
¡assen. Es wird im wesentlichen in dieser Hinsicht 
die Lage des einzelnen Falles entscheidend sein. Auf 
der anderen Seite darf aber natürlich wie der Reichs
finanzhof ausführt, dieser Anspruch der Pflichtigen 
Eicht so weit gehen, daß er über alle Ermittelungen 
der Steuerbehörde auf dem Laufenden zu halten ist, 
Auch wenn das Ergebnis der Ermittelungen für die 
Entscheidung ohne Bedeutung ist.

Wie weit der Reichsfinanzhof in seinem Bestreben, 
[  dem Pflichtigen ausreichendes Gehör zu verschaffen, 

geht, ist aus seinem Urteil vom 20.10.1926 V IA  517/26 
?u ersehen, wo der folgende Standpunkt eingenommen 
b’ird: Ein deutsches Finanzgericht hatte in einer Be-. 
•'Ufungssache zwei Gutachten von Sachverständigen 
eingeholt. Das eine Gutachten war dem Pflichtigen 
günstig, das andere ungünstig. Das Finanzgericht 
katte seine Entscheidung nur auf das ungünstige Gut
achten gestützt, ohne das günstige Gutachten über
haupt zu erwähnen. Die Mitteilung des günstigen 
mtachtens an den Pflichtigen hatte das Finanzgericht 
kiit der Begründung abgelehnt, daß es der Entschei
dung nicht zu Grunde gelegt werde. Der Reichsfinanz- 

[ /° f hat dieses Verhalten des Finanzgerichtes für un- 
lä s s ig  erklärt und etwa folgendes ausgeführt: Es 
küsse davon ausgegangen werden, daß der Stouer- 

j  { gichtige an ein für ihn günstiges Gutachten anknüpfen 
y°Qne und daß er dadurch die Möglichkeit habe, sein 

| , erbringen zu erweitern und dadurch die Entscheidung 
[ 6r Steuerbehörde in einem für ihn günstigen Sinne 

pk beeinflussen. Es erscheine mit dem Anspruch des 
 ̂Oichtigen auf Gehör nicht vereinbar, wenn ihm nur 

| günstige Gutachten mitgeteilt werde. Er habe 
jjAdurch den Eindruck gewinnen müssen, daß ihm für 

11 günstige Umstände verheimlicht werden sollten. 
L

" Keine beliebige Wahl bei der Art der Verbuchung.
r.ri R* seinem Urteil vom 22. 12. 1926 V I A 496/26 

klärt es der Reichsfinanzhof mit. den Grundsätzen 
l^ier ordnungsmäßigen Buchführung nicht für verein- 
D > daß eine von mehreren zulässigen Arten derVer- 

[■ hjp,. ng einmal gewählte A rt der Verbuchung ohne 
| ^  Egen Grund zu Gunsten einer anderen an sich 

ekfalls zulässigen A rt aufgegeben wird. Ein solches

Verfahren würde gegen den im Wesen einer jeden 
ordnungsmäßigen Buchführung liegenden Grundsatz 
der Kontinuität verstoßen, und die Buchführung würde 
sich daher insoweit als nicht ordnungsmäßig darstellen.

I I I .  Devisen-Forderungen und Devisen-Scliulden in 
der Bilanz, das Kalkulationsbuch und die Inventur.

Im Urteil vom 11. 11. 1926 I  A  170/26 nimmt der 
Reichsfinanzhof zu der Frage. Stellung, welche Erfor
dernisse an die Ordnungsmäßigkeit einer Buchführung 
gestellt werden müssen, wenn sie sich auf Devisen- 
forderungen und Devisenschulden bezieht. Es wird in 
dem Urteil ausgeführt, daß die am Bilanzstichtag vor
handenen Devisenforderungen und Devisenschulden 
für den Schluß des Geschäftsjahres festgestellt und 
unter Beachtung der Bewertungsvorschriften in die 
Bilanz eingestellt werden müssen. Es sei aber nicht 
vorgeschrieben, daß in der Bilanz derartige Devisen
forderungen und -Schulden in der Weise besonders 
kenntlich gemacht werden müßten, daß in der Text
spalte oder Vorspalte die Devisenbeträge ersichtlich 
zu machen wären, es genüge, wenn dieses in anderer 
Weise erfolgt sei. Ein Verstoß gegen die Buchfüh
rungsregeln läge dann vor, wenn sich der Verbleib 
der Devisen oder die Höhe des für sie hereingenom
menen Gegenwertes aus der Buchführung überhaupt 
nicht ergeben würde.

In demselben Urteil beschäftigt sich der Reichs
finanzhof auch mit der Frage, ob das Kalkulationsbuch 
und die darauf aufgebaute laufende Inventur für eine 
geeignete Grundlage für die Aufstellung des nach 
§ 39 ff. HGB. regelmäßig aufzunehmenden Inventars 
(Verwendung finden könne. Der Reichsfinanzhof ist 
der Ansicht, daß ein in Verbindung und mit Benutzung 
des Kalkulationsbuches dauernd auf dem Laufenden 
gehaltenes Inventar-Verzeichnis als eine durchaus 
zweckmäßige Grundlage für die Errichtung der Jahres
inventur anerkannt werden müsse. Ein solches Ver
fahren setze den Kaufmann in die Lage, jederzeit 
ohne zeitraubende Einzelaufnahme eine Inventur auf- 
zustollen.

IV . Abzugsfiibige Werbungskosten.
Der Reichsfinanzhof hat in mehreren Fällen zu der 

Frage der Abzugsfähigkeit für Werbungskosten Stellung 
genommen. In  dem Urteil vom 9. 2. 1927 V I A 34/27 
erkennt er auch die vor Eröffnung eines Betriebes 
gemachten Ausgaben als abzugsfähige Werbungskosten 
an. In  einem anderen Urteil von demselben Tag 
V I A  60/27 beschränkt er den Begriff der abzugs
fähigen Werbungskosten nicht nur auf Aufwendungen, 
die mit einer gewissen Regelmäßigkeit periodisch 
wiederkehren, sondern er sieht alle durch einen Betrieb 
veranlagten Ausgaben als abzugsfähige Werbungskosten 
an. Aus diesem Gesichtspunkt heraus wird man z. B. 
den Verlust eines Kaufmanns, der sich im Interesse 
seines Betriebes an einer Genossenschaft oder Gesell
schaft beteiligt und bei dieser Verluste erleidet, als 
Minderung seines Betriebsgewinnes ansehen müssen.

Hingegen erkennt der Reichsfinanzhof Rückstel
lungen für Selbstversicherungen und für Ausbesserung 
von Gebäuden als Passiva nicht an. Sei mit Rück
sicht auf den Zustand der Gebäude^ für das nächste 
Jahr mit größeren Ausbesserungsarbeiten zu rechnen, 
so könnte dem durch das Einsetzen des gemeinen 
Wertes Rechnung getragen werden.

Ebenso erkennt der Reichsfinanzhof unangemessene 
hohe Verlobungsgeschenke an geschäftsführende Ge
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sellschafter einer G. m. b. H. nicht als Werbungskosten 
an, sondern w ill sie als verdeckte Gewinnverteilung 
behandelt wissen. (Beschluß vom 7.1.1927IB  95/26.)

Y. Die steuerliche Auskunftspflicht eines 
Rechtsanwaltes.

Der Reichsfinanzhof hat durch Urteil vom 3.12.1926 
Y Ä  771/26 entschieden, daß ein Rechstanwalt, der 
den Auftrag angenommen hat, eine Forderung einzu
klagen, die eingehenden Gelder in Empfang zu nehmen

und an eine bestimmte Stelle abzuführen, nicht auf 
Grund der Vorschriften der Reichsabgabenordnung') 
die mit den für Danzig in Frage kommenden Vor
schriften des Steuergrundgpsetzes (§§ 148, 149, 64, 70) 
übereinstimmen, v e r p f l i c h t e t  is t ,  anste l le  
seines A u f t r a g g e b e r s  der  S teue rbehö rde  
über  die A u s f ü h r u n g  seines A u f t r a g e s  Aus
k u n f t  zu e r te i le n .  Ein solcher Rechtsanwalt ist 
vielmehr nach § 179 Absatz 1 Nr. 3 RAO. (wörtlich 
übereinstimmend mit § 149 STG.) berechtigt, die Aus
kunft zu verweigern.

Der polnische Außenhandel im Jahre 1926.
Im verflossenen Wirtschaftsjahr zeigt der Außen

handel Polens nicht nur eine erhebliche Struktur
verschiebung, sondern auch der Gesamtumsatz hat sich 
dem Werte nach gegen das Jahr 1925 beträchtlich 
vermindert, obgleich der mengenmäßige Güteraustausch
insbesondere auf der Exportseite gestiegen ist. Einem 
Exportwert von 1 306 Mill- Goldzloty steht eine Ge
samteinfuhr im Werte von 896 Milk Goldzloty gegen
über, d. h. der Einfuhrwert _ erreicht kaum 69% der 
Ausfuhr und ergibt somit eine stark aktive Handels
bilanz. Dieser Exportüberschuß, an dessen wirtschaft
lichen ebenso wie politischen Bedenken selbst auf 
ernsthafter polnischer Seite kaum Bedenken bestehen 
ist im allgemeinen auf zwei Wegen erzielt worden' 
einmal verdankt Polen seine aktive Handelsbilanz der 
notorischen Einfuhrdrosselung und Kontingentierung 
bestimmter Importgüter, wobei die Stagnation einzelner 
Gewerbe und der Rückgang der inneren Kaufkraft 
dieser Handelspolitik zur Hilfe kam, die Aktivität der 
Handelsbilanz also von der Einfuhrseite beeinflußt 
worden ist; umgekehrt aber hat sich die Ausfuhr 
auf Kosten ihres Wertes gehoben, d.h. Polen hat bei 
relativ größerer Exportmenge infolge der valutarischen 
Entwicklung für seine Produkte geringere Preise erzielt 
da die Kurssenkung des Zloty die höheren Produktions
kosten paralysierte und gleichsam einen Ausgleich mit 
den Weltmarktpreisen ermöglichte. Während nämlini 
im Jahre 1925 etwa 13 602 708 To. Waren aller Art 
Werte von 1 272 Milk Goldzloty exportiert wurde“  
betrug die Exportmenge im Jahre 1926 inso-es-ime 
22 303 963 To. im Werte von 1 306 Milk Goldzlotv 
Die mengenmäßige Ausfuhr ist sonach um 64% ihr 
Wert aber nur um 2 %_ gestiegen! Erklärt sich die 
aus diesen zw ei Verhältniszahlen sprechende Diskrepanz
teils aus der gewaltigen Zunahme der Ausfuhr sperriger
Güter, wie etwa Steinkohlen und Holz, so ist sie anderer
seits als Ausfluß des polnischen Valutadumpings zu 
betrachten, das den vorjährigen Exporthandel Polens 
kennzeichnet.

Teilt man nun den Prozeß der Güterbewegung in 
seine wichtigsten Gruppen auf, dann ergibt zunächst 
der Import landwirtschaftlicher Erzeugnisse seinem 
Werte nach eine Senkung um rund 66 %. Die Getreide-
und Mtbleinfuhr, die unbeschadetdesagrarenCharakters
Polens im Jakrc_ 1925 noch recht erheblich war, be
schränkte sich im verflossenen Jahre auf geringe 
Mengen. Ebenso ist der Import forstwirtschaftlicher 
Produkte und Erzeugnisse der Holzindustrie um nahezu 
64 % gesunken. Bei Kolonialwaren und Genußmitteln 
ergibt sich ferner eine Importverminderung um 34% 
während Rohstoffe und Halbfabrikate der Hütten
industrie eine Aufwärtsbewegung um 8%zeigen. Zurück- 
gegangen ist indessen auch die Einfuhr anderer Roh- 
und Ualbstoffo und zwar um 9%, was auf eine zu
nehmende 1’roduktionsvciminderuDg der industriellen 
Gewerbe schließen läßt. Eine gewaltige Senkung 
nämlich um 53% ergibt schließlich die Einfuhr 
industricllor Fertigt: brik-tc.

Ziemlich gleich blieb, wenigstens seinem Werte 
nach der Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse, da
gegen ist die Holzausfuhr um rund 10% zurückgeblieben- 
Während der Genußmittelexport nicht bestimmend ins 
Gewicht fällt, hat sich die Ausfuhr von Roh-und Halb
stoffen der Hüttenindustrie um 60 % gehoben. Nur 
unbedeutend stieg ferner der in seiner Gesamtbeurteilung 
unerhebliche Export anderer Roh- und Halbstoffe, 
während die Ausfuhr von industriellen Ganzfabrikaten 
um 74 % gefallen ist.

Eine erschöpfende Auskunft über die Struktur- 
Verschiebung des polnischen Außenhandels geben die 
Wertgrößen allerdings nicht, es werden daher im 
folgenden noch die Mengenziffern nach der amtlichen 
Statistik Polens zu berücksichtigen sein. Was dabei 
zunächst die Einfuhr betrifft, so tr itt  ein merklicher 
Rückgang in fast allen Gruppen unverkennbar in Er
scheinung, wogegen umgekehrt die Ausfuhr ein Empor
schnellen der Ziffern zum Ausdruck bringt. So ist die 
Nahrungs- und Genußmitteleinfuhr von 854137 To. auf 
254 407 To. im vergangenen Jahr zurückgegangen, 
wobei das Schwergewicht des Rückganges auf Getreide 
und Mühlenfabrikaten beruht. Dem entspricht den» 
auch die Tendenz dieser Gütergruppe auf der Export- 
seite, wo die Ausfuhr von 1023 415 To. auf insgesamt 
1460033 To. stieg.Bemerkenswert ist hier,daß derWeizen- 
export weit hinter dem Vorjahre zurückblieb, wogegen 
die anderen Getreidearten sowie Mülleieierzeugniss0 
und Kartoffeln einen teils erheblichen Ueberschuß er
gaben. Eine beachtliche Zunahme weist ferner die in 
der Einfuhr bedeutungslose Butter- und Eierausfuhr 
auf, während der Export von Frisch- und Gefrierfleisch 
unverändert blieb.

Dem Viehimport von insgesamt 104 813 Stück, der 
im Jahre 1925 noch 263 920 Stück erreichte, steht ein0 
Ausfuhr von 2 695 992 Stück im Jahre 1926 gegenüber! 
sie betrug imVorjahre erst 2330913 Stück. Zugenommen 
hat namentlich die Gänse- und Geflügelausfuhr, ab0/  
auch an Pferden exportierte Polen weit mehr als 192»' 
Abgenommen hat wiederum die Ausfuhr von Rindern, 
Schafen und Schweinen, was mit dem deutsch-polnischen 
Zollkrieg und nicht zuletzt mit der Viehseuchengefahr 
in Zusammenhang steht. Bei Viehprodukten, m®' 
besondere also bei Häuten und Fellen ergibt sich 
sowohl auf der Jmpoit- wie auch auf der Exportseit0 
eine Aufwärtsbewegung und zwar stieg die Einfnh 
von 21917 To. auf 24 967 To, ebenso die Ausfuhr vo® 
15 280 To. auf 20 313 To. Nur Fertiglabrikate, 
z. B. Lederschuhe lassen die einfuhrhemmenden 
nahmen der Warschauer Regierung markant } 
Erscheinung treten, ging doch die Schuheinfuhr 
1 197 To. auf nur 180 To. zurück. , -

Bezeichnend für die Entwicklungstendenz h h 
polnischen Außenhandels ist der Austauschverkehr JjW 
forstwirtschaftlichen Produkten. Bezog Polen 
noch 61 488 To. Holz aller Typen, so beschränkte si 
die vorjährige Einfuhr auf 19 004 To. Allein ^  
Import von unbearbeitetem Holz ist von 46 067 x
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?Hf 8 237 To. herabgesunken. Umgekehrt stieg der 
Holzexport von 3 267 708 To. auf 4 970 047 To , d. h. 
Hm 52% und es ist eigentümlich, daß der Exportwert 

Jahres 1926 nur 91% des Vorjahres zu erreichen 
yorniochto. Diese Erscheinung findet ihre Begründung 
111 der völligen Verschiebung des Charakters der 
Polnischen Holzausfuhr, die dahin tendiert, daß fast 
aüsschließlich Hundholz und halbbearbeitete Sortimente 
z0r Ausfuhr kamen, die hochwertigen Ganzfabrikate 
äber völlig in den Hintergrund traten.

Eine weit günstigere Gestalt nahm der Handel mit 
juennstoffen und Naphtaerzeugnissen, die auf der 
^Oiportseite eine untergeordnete Rolle spielen, umso 
{hehr aber als typische Exportgüter zum Ausdruck 
kommen. Von 8 477 489 To. stieg der Export im 
"ahre 1926 auf 14 905 278 To. Doch auch hier liegt 
oas relative Verhältnis zum Wert der exportierten 
), nge ähnlich wie bei den forstwirtschaftlichen 
Jodukten, denn während diemengenmäßige Ausfuhr 

eüie Steigerung um 76% zeigt, hat sich ihr Wert 
Sogen das Vorjahr nur um 56% gehoben, obwohl es 
Hob fast ausschließlich um Steinkohle handelte, 
?eren Absatz- und Preisbedingungen angesichts der 
Konjunktur im verflossenen Jahr überaus günstig lagen. 
. Da sich die anderen Warengruppen gegen das 
’, ahr 1925 gar nicht oder nur unwesentlich verschoben 
Paben, können sie hier unbeachtet bleiben. Vielmehr 
Interessiert noch die Auswahl der Bezugsgebiete und 
Absatzwege bzw. welche Wandlungen in dieser Hin
sicht für das letzte Jahr zu beobachten sind. Zwar 
kegen amtliche Ziffern nur für die ersten 11 Monate 
y°r, indessen reicht diese Zeitspanne aus, zumal der 
‘ctzte Monat das Gesamtbild kaum noch beeinflussen 
Htirfte. Daß nun das Verhältnis zum deutschen Markt, 
*nit dem ja Polen in engsten Austauschbeziehungen 
{toht, durch den Zollkrieg mehr oder minder stark 
¡joeinträchtigt wird, mußte von vornherein nahe liegen, 
yotzdem steht Deutschland sowohl auf der Import
es- auch auf der Exportseite an der Spitze unter den 
’{^tauschenden Staaten und interessant ist die Fest
stellung, daß der polnische Absatz nach Deutschland

wertmäßig in relativ stärkerem Umfang abgenommen 
hat als die polnische Einfuhr aus Deutschland, woraus 
die Tatsache herzuleiton ist, daß der Zollkrieg Polen 
weit empfindlicher trifft. Den Anteil der wichtigsten 
Staaten am polnischen Außenhandel kennzeichnen für 
die ersten 11 Monate der zwei letzten Jahre folgende 
Ziffern:

Einfuhr in %: Ausfuhr in %:
1926 1925 1926 1925

Deutschland 23,2 31,2 25,5 42.8
England 10,4 7,9 17,2 7,3
Deutsch-Oesterreich 6,8 9,6 10,4 12,4
U. S. A. 17,6 13,6 0,7 0,8
Andere Staaten 42,0 62,3 46,2 36,6

Am ungünstigsten hat sich sonach der Absatz nach
Deutschland gestaltet und es ist noch zu berücksich-
tigen, daß ein nicht unerheblicher Teil der polnischen
Kohlenausfuhr auf Rechnung des deutschen Kohlen
handels über deutsche Häfen umgeschlagen wurde, 
so daß sich der effektive Absatz nach Deutschland viel 
eher noch vermindert. Die günstigste Entwicklung 
hat der polnische Außenhandel mit England aufzu
weisen, was freilich in erster Linie mit der stark 
forcierten Kohlepausfuhr zusammenhängt. England 
ist ferner der Hauptabnehmer polnischen Zuckers, da 
die polnischen Produzenten erhebliche Pfundkredite 
abzudecken haben. Wie sich nun der polnische Export
handel im laufenden Jahr gestalten wird, läßt sich 
angesichts der Beilegung des englischen Bergarbeiter
streiks nicht übersehen, beachtenswert ist indessen, 
daß Polen im Jahre 1926 gerade mit den ihm benach 
barten Staaten, wie Deutschland, Deutsch-Oesterreich, 
Sowjetrußland und der Tschechoslowakei an Absatz
kraft viel verloren hat und daher an dem baldigen 
Abschluß von Handelsverträgen m it den noch aus
stehenden Staaten gegenwärtig viel stärker interessiert 
sein muß als bisher. Dieses Moment wird man bei 
den mit Deutschland „ausgesetzten“ Wirtschaftsver
handlungen sehr wohl zu beachten haben.

Dr. Ewald Kulschewski.

Ungeheure Kosten der Wohnungszwangswirtschaft.
. Daß die Wohnungszwangswirtschaft kein Dauer- 
Jritand bleiben darf, daß gewissen Vorteilen, die die 
^ohnungszwangs Wirtschaft zur Zeit bietet, ganz 
Jhebliche Schäden gegenüberstehen und daß man 
y  Interesse jedes Einzelnen wieder zu normalen 
j, Ttschaftlichen Verhältnissen auf dem Wohnungsmarkt 
lyückkehren muß, wird von niemand bestritten werden 
Hnen.
L Zu den Problemen der Wohnungszwangswirtschaft 
,v ,J kürzlich der Reichstagsabgeordnete L u c k e  einen 
ijttvo llen Beitrag geliefert, in dem er durch eine 
,||llsarnmenstellung auf die ungeheuren Summen, welche 
& 6 Wohnungszwangswirtschaftverschlingt,aufmerksam 
Wüacht hat. Lucke hat festgestellt, daß in  den 
lg ° h n u n g s ä m te rn  30 600, bei  den G e r i c h te n  
^ 8 0 0  Beam te  m i t  der  B e a r b e i t u n g  von 
^ ° l i n u n g s - A n g e l e g e n h e i t e n  b e s c h ä f t i g t  
ItyAd. F ü r  die B e a r b e i t u n g  de r  m i t  dem 
i ° k n u n g s w e s e . n  zusam m enhängenden
I 6euern und A b g a b e n  s ind  8000 _ S teuer-  
S^^ö-te e r f o r d e r t  ich.  In s g e s a m t  s ind  also 

B eam te  m i t  der  B e a r b e i t u n g  der  
f)e{|§en der  W o h n u n g s z w a n g s w i r t s c h a f t  
1) .sch ä f t i g t .  D iese B e a m te n ,  haben ein 
'ir, ^ K s c h n i t t s e i n k o m m e n  von  4000 M ark ,  

aß an G e h ä l te r n  a l l e i n  im  v e rg a n g e n e n  
223,6 M i l l i o n e n  a u f g e w a n d t  w e rd e n  

ken. Bü rom ie ten  und Hand lungsunkos ten

e r f o r d e r t e n  100 M i l l i o n e n ,  816000 Prozesse 
m uß ten  wegen  W o h n u n g s s t r e i t i g k e i t e n  
g e f ü h r t  werden,  w e lche  dem R e ich  im  
ve rgan genen  J ahre 122,4 M i l l i o n e n  M a rk  
U n k o s te n  v e ru rs a c h te n .  Den A r b e i t s 
v e r d ie n s t a u s f a l l ,  w e lc h e r  den P a r te ie n  
du rc h  die Prozesse en ts tand ,  be rech ne t  
L ucke  auf 90,82 M i l l i o n e n  Mark.  Dem Reiche 
a l l e i n  k o s te t  also die W o h n u n g s z w a n g s 
w i r t s c h a f t  d ie ung eheu re  Summe yon 
445,98 M i l l i o n e n  M a rk  im  Jahre .

Hierzu kommen noch die Ausgaben, welche die 
Organisationen, die sich den Kampf gegen die 
Wohnungszwangswirtschaft zur Aufgabe gemacht 
haben, erfordern und die ebenfalls in die Millionen 
gehen, sowie die verlorene Zeit, welche die Wohnungs
suchenden durch die endlosen Verhandlungen m it denj 
Wohnungsämtern opfern müssen, bis sie eine für •sie. 
geeignete Wohnung zugewiesen erhalten.

Berücksichtigt man, daß die Wohnungszwangs
wirtschaft in Danzig entsprechend unserem - kleinem 
Gemeinwesen ebenfalls sehr erhebliche Summen 
verschlingt, so wird die Erkenntnis nur bestärkt 
werden, daß die Beseitigung der Wohnungszwangs- 
wirtschatt dringend notwendig ist und mit größter 
Beschleunigung, allerdings systematisch und-zielbewußt, 
durchgeführt werden muß,
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Mitteilungen der Handelskammer

Bekanntmachung.

Die Zulassungssfcelle an der Danziger Börse hat dem 
Anträge der Bank von Danzig auf Zulassung von 

G 1000 000,— Stammaktien 
(5000 Stück zu je G 200,— mit den Nr. 1—5000) 

der Danziger Hypothekenbank, A.-G., Danzig zum 
Handel und zur amtlichen Notiz an der Danziger 
Börse stattgegeben.

M it der ersten Notiz an der Danziger Börse wird 
am Montag, den 11. April d. Js. begonnen werden,

Danzig, den 11. April 1927.
Die Zulassungsstelle.

Versammlungen der am Holzhandel interessierten 
Firmen in der Warenbörse.

§ 9 Ziffer 3 der Börsenordnung für Danzig sieht 
vor, daß die Börse zu Danzig zum Zweck hat, den 
Betrieb von Holzhandelsgeschäften zu erleichtern. 
Trotz dieser Voraussetzung sind bisher Bestrebungen 
und Versuche, den Holzhandel innerhalb des Rahmens 
der Danziger Warenbörse an bestimmten Tagen zu 
versammeln, nicht von Bestand gewesen.

Erst kürzlich, nachdem es dem Verein Danziger 
Holzexporteure, e. V. gelungen war, die Danziger 
Holzexporteure enger zusammen zu schließen, haben 
sich die Kreise des Holzhandels, die sich bisher in 
Restaurationslokalen um die Mittagszeit zu versammeln 
pflegten, erneut an die Handelskammer gewandt und 
den Antrag gestellt, zur Danziger Warenbörse zuge
lassen zu werden. Der Vorstand der Warenbörse hat 
einer größeren Anzahl von Anträgen bereits stattge-

6eben, so daß sich die Holzexporteure und die am 
Holzexport interessierten Makler-, Agentur-, Speditions

und Reedereifirmen seit einigen Tagen in der Dan
ziger Warenbörse während der üblichen Börsenstunden 
versammeln. Es wird bemerkt, daß eine besondere 
Holzbörse nicht errichtet woiden ist, sondern daß die 
Börsen Versammlungen der Holzhandelsfirmen im Rah
men der Danziger Warenbörse stattfinden.

Die Handelskammer als Börsenhalterin hat sich da
mit einverstanden erklärt, daß die Holzhandelsfirmen 
sich in der Danziger Diele versammeln, die der Auf
sicht des Vorstandes der Warenbörse unterstellt ist.

Gebühren tiir das Oeffnen der Mottlaub rücke«.
Die Neufestsetzung der städtischen Brückendurch- 

laßgelder, die bereits in der D.W. Z. Nr. 12, Seite 182, 
angekündigt war, ist inzwischen erfolgt.

Die Gebühren für das Oeffnen der Mottlaubrücken 
und der Breitenbachbrücke sind mit Wirkung vom 
1. April 1927 ab wie folgt festgesetzt:

a) während der Betriebszeit
für Segelschiffe..............................3,— H

„ Schlepper und Flußdampfer . 4,— » 
„ Seedampfer und Seeleichter . 6,— ,,

b) außerhalb der Betriebszeit 50% Zuschlag zu 
den Sätzen zu a).

Betriebszeit für die Mottlaubrücken ist werktäglich 
von 7—12 Uhr vormittags und von 2—5 Uhr nach' 
mittags. Betriebszeit für die Breitenbachbrücke ist 
vom_ 1. April bis 30. September von 6 Uhr vormittags 
bis 5 Uhr nachmittags, vom 1. Oktober bis 31. März 
von 7 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags.

Die Oeffnung außerhalb der Betriebszeit wird m 
der Regel auf die Zeiten von 6—7 Uhr vormittags, 
12 2 Uhr nachmittags und 5—6 Uhr abends beschränkt 
und erfolgt nur auf vorherige Anmeldung.

Liste der unpünktlichen Wechselzahler in Polen.
Der Handelskammer ist die Liste Nr. 45 für des 

Monat März 1927 der Firmen in Polen, deren Wechsel 
wegen Nichtzahlung zu Protest gegangen sind, zu' 
gegangen. Die Liste liegt in der "Auskunftsstelle dm’ 
Handelskammer, Hundegasse 10 (Zimmer 4/5) fih 
Interessenten zur Einsichtnahme aus.

Fernsprechverkehr Danzig-Wien und Danzig-Bregen#-
Mit Wirkung vom 1. April an beträgt die Gebüb1' 

für ein einfaches 3-Minuten-Gespräch im Verkehr 
zwischen Danzig-Wien 8,95 G (statt bisher 6,95 Hl 
und im Verkehr Danzig-Bregenz 7,60 G (statt bisher 
7,9ö Gr).

Bericht über die Tätigkeit des Leipziger M e l ia i i i t s -

Von dem Leipziger Meßamt ist der Handelskammer 
tun Bericht über die Tätigkeit des Amtes während deS 
Jahres 1926 zugegangen. Der Bericht liegt in de* 
Auskunftsstelle der Handelskammer für Interessent011 
zur Einsichtnahme aus.

Kabelfabrik
Meüianisdie Dratil- undjlanlseilerei Gb.
Fernspr. 243 30 D 9 H Z i 9  Langgarten 109 

liefert recht preiswert

Hanfseile, geteert und ungeteert 
Manilaseile und Schlepptrossen 
Stahldrahtseile für a lle  Zwecke 

Hanf-Import und Export

FIRMEN
die männliche oder weibliche

Gehilfen oder Lehrlinge
suchen, wenden sich an die kostenfreie

Stellenverm ittlung
des 6. D. A. (früher 1858er Verein, Leipz. Verb.)

Danzig, Hundegasse 128, I
Fernspr. 238 51 (Sammelnummer)

■ÄT 4 3 3 0 0 0  s:* "
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Nachweis von Geschäftsverbindungen.
Angebote und Nachfragen in- und ausländischer Leser werden kostenfrei veröffentlicht und sind an 

die Handelskammer in Danzig zu richten.
Interessenten erteilt die Handelskammer unverbindliche Auskunft gegen eine Schreibgebühr von 1 G 

oder dessen Gegenwert.
Danziger Firmen können die Anschriften in der Auskunftsstelle der Handelskammer, Hundegasse 10, 

Zimmer 4/5, erfahren. Angabe der laufenden Nummer ist erforderlich.

W a r e n a

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

1920 Photographische Kameras . . . Hannover
1921 Norwegische Fischkonserven Stavanger
1934 Weine, Spirituosen.................. Straßburg
1935 A n a n a s ...................... ...  . . . Ponta

Delgada
1945 Holz ......................................... Thorn
1946 Verzollung, Lagerung, Inkasso Stockholm
1947 B aum w ollw aren ...................... Buste-Arsizio
I960 Spirituosen für Schiffsbedarf Hamburg
1961 Zmn, Lötzinn, Lagermetalle . . Beuthen

W a r  e i i  i t  a

Nr. Gesuchte Waren Sitz der Firma

1870 Eichenfourniere, Eichenbretter 
Gummibettstoff..........................

Riga
1871 Bielitz
1872 Kinderstrümpfe, Gummi - Bett- 

Einlagestoff, Spielsachen, 
Kindertrikotagen, Kinder-

1873
schuhe..................................... Biala

Amerik. W e iz e n ...................... Krakau
1874 Calcium-Karbid poln. Provinienz London
1875 Div. W a r e n .......................... ... Boston
1884 Neu- und Altmetalle, Metall-

1885
rückstände.............................. Berlin

Trockenhefe, Fett- und Mager-

CD00CO f is c h m e h l.............................. Lemberg
Schirmstoffe, Schirmbezüge, 

Schirmstöcke, Spazierstöcke, 
S chirmf urnitur en, S chirmgrif f  e

1887
u. a. Schirmzubehörteile . . . Pleß

Gesalzene F ische ...................... Jassy
¡896 Polnischen H o lz te e r ............... Hamburg
897 Petroleum, Autobenzin . . . . Kotka
898 R e isw urze ln .............................. Warschau
899

*900
Pappeinlagen für Eierkisten . . Leszno
Bonnen, Zwiebeln, Reis, Zement, 

Zink, Eisen, Kartoffeln etc. .
Nuevitas

¡910 Kartoffolflocken . . . . . . Bern

¡912

914
j915

Nr.

¡979

Z e m e n t.....................................
Hartgummi- und Celluloidkämme 
Amerikanisches Schmalz, Speck- 
Schwarz. Senfsamen . . . .  
Blechdosen zur Aufbewahrung 

von Kaffee, Kaffeeröster . .

Flensburg
Barmen
Lemberg
Lemberg

Lemberg

Vertretungen gesucht für

¡981
982

Nahtlose, kaltgezogene
Präzisions-Stahlrohre . . . . 

Korinthen, Sultaninen, Feigen . 
Ananas in Dosen, kalifornische 

Fruchtkonserven . . . . . . 
Haar- u. Bartschneidemaschinen
Min oralwachse..........................
Kolonialwaren, Haus- u. Küchen

geräte, Eisen- und Eiscn- 
galanterie waten . . . . . .

Sitz der Firma

Berlin
Hamburg

Hamburg
Solingen
Wien

Warschau

n  g  e b o t  e .

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

1962 K o rk r in d e ................................. Cagliari
1963 Rosinen, Korinthen, Kranzfeigen,

OJivenöl für Genuß- und In 
dustriezwecke, Schwefelöle für
Seifenindustrie...................... Piraeus

1971 Südfrüchte................................. Hamburg
1972 Schwed. ¡Steinkohlenteer . . . . Czersk
1973 T rinksp iritus .............................. Krakau
1974 Rumänisches Getreide............... Galatz

c h  f r a g e n .

Nr. Gesuchte Waren Sitz der Firma

1922 Schwefelsaures Ammoniak . . Glatz
1923 Wasserdichte Autoverdeckstoffe, 

Autotuche und Korde, Kunst
leder, Autoleder, Autoteppiche, 
Aluminium - Ble che, Autobe-
schlage etc............................... Wien

1924 Käse, Sardinen.......................... Nowy Sasz
1925 Kreide, Umschlag derselben . . Malmö
1936 Schnitt- und Grubenhölzer Berlin
1937 Aetherische Oele, Maschinen zur
' Erzeugung von Toilettenseifen, 

Metallkorke, Parfümerie-Glas-
waren, Siegelmarken . . . .  

Melasse für Alkoholfabrikation .
Lemberg

1938 Tel-Aviv
1948 Buchen- und Eschenrundholz . Haifa
1949 Speisekartoffe ln ...................... Zürich
1950 Grubenholz .............................. Aubervilliers
1951 Weizen- und Roggenmehl . . Jaffa
1964 H ü lsen früch te .......................... Hamburg
1965 Kolonialwaren, Schuhcreme, 

ehern.-techn. Artikel, pharma
zeutische und kosmetische
Waren, U h re n ...................... Skole

1966 Radioapparate.......................... Krakau
1975 Amerikanischer u. holländischer

Speck u. Schmalz ............... Krakau
1976 Eiskisten für den Hausgebrauch,

K ä fig e ..................................... Lemberg
1977 (lummiband, Gummihosenträger Lemberg

t u n g e n .

Nr. Vertretungen gesucht für Sitz der Firma

1984 M eta llw a ren .............................. Krakau
1985 Vegetabilien, D ro g e n ............... Lessines
1986 Diverse Waren . ....................... Lemberg
1987 Diamantbohrer.......................... New-York
1988 Lacke, E m a illa cke ................... Michigan
1989 Tische u. Stühle, zusammenlegbar New-York
1990 Vulkanisierapparate . . . . . . Rushville
1991 Schiffsmotoren..........................

‘ ’ ' 1
San Franzisco
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Amtliche Notierungen an uer uanzige I  LJU1 SC

Z e i t
S ch e ck

L o n d o n

Tel. Aus
zahlung 
London

Geld
Brie f

100 Z ło t j  
Ausz. Warschau

100 Z ło ty  loko 
Noten

Dollar-Noten 
N r. 1

von 5-100 St.

Dollar-Noten 
Nr. 2

von 500-1000 St
Tel. Auszahl. 

New Y ork
Tel. Auszahl. 
Amsterdam

Tel. Auszabl- 
Zürich

G eld B r ie f G eld B r ie f G e ld B r ie f G e ld B r ie f G e ld B r ie f G eld B r ie f G e ld B r ie f

4. 4. 27 25,02V2 — 57,60 57,75 57,65 57,80
5. 4. 27 25,05 — 57,70 57,85 57,71 57,86 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
G. 4. 27 25,06 — 57,65 57,80 57,68 57,82 5,1610 5,1740 5,1610 5,1740 __ _ _ _ _ _
7. 4. 27 25,06 . --- 57,68 57,82 57,67 57,81 5,1635 5,1765 __ _ — _ _ _ ___
8. 4. 27 25,06 — 57,68 57,82 57.70 57,85 _ _ _ _ _ _ _
9. 4. 27 25,05V4 57,68 57,82 57,70 57,85 5,1585 5,1715 — — .--- — — — — —

Z e i t

4. 4. 27
5. 4. 27
6. 4. 27
7. 4. 27
8. 4. 27
9. 4. 27

Tel. Auszalil, 
Paris

Geld Brief

B rüsse l-
Antwerpen

Geld i Brief

Tel. Auszahl. 
Helsingfors
Geld ; Brief

Tel. Auszahl. 
Stockholm

Geld I Brief

Tel. Auszahl. 
Kopenhagen

Geld Brief

Tel. Auszahl. 
Oslo

Geld Brief

100 Reichs
marknoten

Geld Brief

100 Reichsmark 
tel.Ausz. Berlin

Geld Brief

122,097 122,403

Danziger Wertpapiere.
Die Notierungen erfolgen in  Danziger Gulden (G).

4°/o Danziger Stadtanleilie 1 9 1 9 ...................
5 %  Danziger Goldanleihe...................
5 %  Roggenrentenbriefe..................................... '
7 %  hypothekarisch gesicherte Stadtanleihe 1925
8 %  Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie I—IX 
8 %  Danziger Hypotheken-Pfandbriefe SerieX—XIV
Bank-von-Danzig-Aktien..............................
Danziger Privat-Actien-Bank-Aktien . . . .

4. 4. 27 5. 4. 27 6. 4. 27 7. 4. 27 8. 4. 27 9. 4. 27__

441/2 G. 441/2 G. 441/2 G. 441/2 G. 44V2 G. 44V2 G.
4,50 G. 4,50 G. 4,50 G. 4,50 G. 4,50 G. 4,50 G.
9,40 G. — ' — — 9,30 bz. 9,30 G.

971/a bz. G. 971/2 bz. 971/a bz. 97% B. 98 B. 971/a bz-
101% bz. IOIV2 bz. 102 B. IOIV2 bz. IOIV2 5z. 1 1013/4 bz.
1021/2 G. 102 G: 1021/a B. 1011/2 bz. IOIV4 G. 1011/4 bz. G-

117 rpt. B. I I 6V2 bz. G. 1151/2 bz. 116 bz. B. 116 B. 115 bz. ö-
1071/4 bz. IÛ6V2 bz, 106 rpt. B. IO51/2 B. 105 bz. 1051/2 G-

Danziger Gretreidezufnhren auf dem Bahnwege.

Datum

28. 3. 27
29. 3. 27
30. 3. 27
31. 3. 27 

1 4. 27
2. 4. 27 __

Gesamt

Weizen

Waggons To.

15

4. 4. 27
5. 4. 27 
6/4. 27
7. 4. 27
8. 4. 27
9. 4. 27

Gesamt

15.

30

30

Roggen Gerste Hafer Hülsenfrüchte Kleie u Ölkuch. Saaten

Waggons) To. Waggons To. Waggons) To. Waggons To. Waggons To. Waggons

24 406 1 15 7 105 5 76
8 120 2 31 — — 3 45 __ 1 16
1 15 — — — — 4 52 __ 2 23
7 110 1 15 — - — 1 15 1 15 1 10
4 66 1 10 — — 5 70 __ _
1 5 1 15 3 45 1

45 722 6 86 — — 23 332 1 15 10 ~138

7om 4. Bis 9. April 1927.

2 31 1 15 6 90 2 20
1 15 1 10 ___ _
4 67 — — . ___ _ 1 10

3 50 1 10 _ 1 11
2 30 — ___ ___ 2

20
1 15 3 45 — ___ ___ ' 2 2 ^ .

14 j 208
6 ) 60 -  1 — 6  j 90 — — 8 82
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Preisnotierimgen für Getreide an der Danziger Börse.

Vom 4. bis 9. April 1927. Die Notierungen erfolgen in  Danziger Gulden (G).

Zeit

4. 4. 27 
5 .4, 27
6. 4. 27
7. 4.27
8. 4. 27
9. 4. 27

Für 50 kg frei Waggon Danzig

Weizen Roggen Gerste F u tte r-
gerste Hafer

V ik - 
j  t o r i a -  
Erbsen

grüne kleine Pel usch- . . . . .  i  Blau- Gelb- Roggen- Weizen-
Erbsen Erbsen ken Wicken j mohn sent kleie kleie

nicht notiert

Danzigs Gesamteigenhandel in der Zeit vom 21. bis 31. März 1927 (vorläufige Uebersicht).

Die nachstehende Tabelle umfaßt nur die wichtig- A u s f u h r  in  D o p p e lz e n tn e r n
sten Waren.

Bei den mit * versehenen Waren handelt es sich 
hm den Landweg, hei den übrigen um den Seeweg.

E i n f u h r  in  D o p p e lz e n tn e r n

1
l
2,1
34

37,4 b 
41 
41 
51 
54 
79 
82

85/117
91

103
124
138

l *0/141 

142 
167 
181 
186 "

W eizen.................................................
M a is .....................................................
R e is .....................................................
S c h m a lz .............................................
ges. H e r in g e ................... ... ..................
Phosphorite pp........................................
T h om asm eh l.........................................
Fette pp.............................. ... ..................
ges. H ä u te .............................................
K o h le n ................................................. ...
Harz und K o lophon ium .......................
Öle . . ......................................................
S chw e fe l.................................................
C h ilesa lpe ter..........................................
Quebrachoextrakt..................................
Eisenerz pp...............................................

Eisen pp................................................ |

Eisen und Stahl, a lt usw......................
M a sch in e n .............................................
rohe W o l le .............................................
W o l l e ..............................................

34 510 
940* 

4 580 
910 

1530 
18800 
2100 
2 760 
2 078 
4000* 

780 
10 950 

500 
34 010 

489 
11900 
10 930* 

750 
96 050 
2 500 

96 
120

1
1
1

22,1
22,2
33
34,1
39
39
40
41 
52

_ 54

58

62
65
79
80

85/117
89

105
152

221

223
234

H a f e r .....................................................
G e rs te .....................................................

Hülsenfrüchte......................................j
Rohzucker .............................................
R affinade.................................................
los. S a lz .................................. ...  . . .
fr. F le is c h ..............................................
R übenschnitze l......................................
Eier . . . •. . . .  . . . ....................
leb. T ie re .................................................
S uperphosphat......................................
P a r a f f in .................................................
H ä u te .....................................................

H o lz ..........................  |

Klee ..................................................... ...
Zem ent.....................................................
K o h le n .....................................................
T e e r .........................................................
Ö ie ........................................................   .
Kalisalz pp................................................
S o d a ....................................................   .
Eis. Röhren pp........................................

K le ie .....................................................J
Leinkuchen.............................................
Melasse : . . . . • ■ • • • • • • '

1400 
22 550 

110*  

2 050 
37 470 
2 490 
1100 
1530 
1800 
1487 

250* 
3140* 
1360 

360 
7 040* 

413 980 
1250 

76 240 
1296 470 

2 510 
10 410 
21 600 

680 
1068 
1 130* 

300 
140*

8 050

Danzig

Gebührenermäßigungen im Postverkehr.
April ist das Z e i t u n g s z u s t e l l g e l d  für 

^ l  ^ lich  zweimal erscheinende Zeitungen von 8 P 
l>6 5 P für jedes Zeitungsstück monatlich neu fest- 
v0.e®t worden. D ie  S c h l ie ß fa c h  g e b üh ren  sind 

n 'f .Ö  für ein Schließfach gewöhnlicher.Größe und 
toj • e n̂ größeres Schließfach auf 1 G und 1,25 G 
M t *h  fierabgesetzt worden, wodurch der Verkehrs- 
% . /Ne Ausnutzung dieser Einrichtung wesentlich 

Ah "N'd. Ihre hauptsächlichsten Vorteile für 
^.Abholer bestehen bekanntlich in der Möglichkeit 
A l le re n  und in der Regel auch frühzeitigeren Post- 
U  ferner in der Abholungsmöglichkeit außer-
^ari r Schalterstunden und in der Vermeidung des 

eös am Schalter. Weiter-ist die P ro te s tg e b ü h r

f ü r  P o s tp r o t e s t a u f t r ä g e  von 3 G auf 2 G herab
gesetzt worden. Bei P o s t k r e d i t b r i e f  en ist die Aus
zählungsgebühr auf die Hälfte der bisherigen Sätze 
ermäßigt worden; sie betragt nunmehr für jede ange
fangenen 100 G des Kreditbriefbetrags nui 10 
(Mindestgebühr 1 G). Die sich bisher auf oO 1 und 
1.20 G belaufenden E i l  Zus te l lg e b ü h re n  für Brief
sendungen im Orts- und Landzustellbeziik sind auf 
40 P und 1 G, die entsprechenden Sätze für Pakete, 
die bisher 80 P und 1.80 G betrugen, auf 70 P und 1.50 G 
gebracht worden. Die Gebühr  f ü r  B a h n h o f s 
b r ie f e ,  die bisher für den Kalendermonat 24 G, für 
die Woche 8 G betrug, ist auf 15 G und 5 G festge
setzt worden. An E in  Sammlung s gebüh r  für die 
von den Landzustellern eingesammelten über 2}J3 kg
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schweren Pakete werden fortan nur 50 statt bisher 
60 P erhoben. Die monatliche Gebühr  f ü r  die 
A u s s t e l l u n g  v o n  P o s t l a g e r k a r t e n  ist von 50 
auf 40 P herabgesetzt worden. .

Für die gewöhnliche Abholung wird eine P o s t 
a usg abeg ebüh r  n i c h t  mehr  erhoben .  Endlich 
ist die . Zeitungsüberweisungsgebühr von 1 G auf
50 P ermäßigt worden.

Abgang der Brietpost von Danzig nach den Ver
einigten Staaten von Amerika im Monat April.
Postabgang von Danzig am 17., 18., 21., 25.,

und 28. April und am 2. und 5. Mai.
Die Briefposten werden jo nach dem Abgangshafen 

des Schiffes über Southampton oder Cherbourg geleitet.
Die Schlußzeit für die Auflieferung von Brief

sendungen, die mit diesen Gelegenheiten befördert 
werden sollen, tr itt  an den Abgangstagen um 835 vor
mittags auf dem Postamt 1 (Langgasse) und um 915 
vormittags auf dem Postamt 5 (Bhf.) ein.

Ortsverzeichnis.
Die Post- und Telegraphenverwaltung hat soeben 

ein V e rz e i c h n i s  s ä m t l i c h e r  O r t s c h a f te n  i® 
G e b ie t  der  F re ie n  S ta d t  D a n z ig  mit Angabe 
des Kreises, des Amtsgerichtsbezirks und der Zustell
postanstalt neu herausgegeben. Das Verzeichnis, das 
als zuverlässiges Nachschlagewerk empfohlen wird, kann 
zum Preise von 75 P für das Stück von den Postan
stalten bezogen werden.

Kohlen-Ausfuhr über den Danziger Hafen 
im Monat März 1927

nach: Schweden....................................... 142 306 t.
Dänemark.....................................  80 74o «
I t a l ie n .............................................14 000 »
F ra n k re ic h ..........................  13 586 »
L e t t la n d .........................................14 618 »
F in n la n d .....................................  908 »
Norwegen.....................................  20102 »
R u ß la n d .....................................  4 295 »
Litauen .................................. 1203

Zusammen 291 763 t-

Polnische Wirtschaftsgesetze in deutscher Übertragung

Tiielüberseizungen
aus dem Dziennik Ustaw Nr. 27, 28, 31 und 32 
vom 23. und 25. März, 1., 4. und 6. April 1927.

Pos. 196 Eisenbahntarifabkommen, geschlossen zwischen 
den Regierungen der Republik Polen und der 
Republik der Tschechoslowakei.

Pos. 197 Regierungserklärung vom 26. Januar 1927 betr. 
Ratifizierung des am 23. April 1925 in Warschau 
Unterzeichneten Eisenbahn- und Tarifab
kommens zwischen der Republik Polen und 
der Republik der Tschechoslowakei.

Pos. 209 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 15. März 1927 über die Umrechnung der 
in vollwertigen Valuten bei der Postsparkasse 
unter Vermittelung polnischer staatlicher 
Institutionen eingezahlten Spareinlagen.

Pos. 216 Verordnung des Finanzministers, des Ministers 
für Industrie und Handel sowie des Ministers 
für Landwirtschaft und Staatsdomänen vom
15. März 1927 über die Verteilung der end
gültigen Zuckerkontingente für die Zeit vom 
1. Oktober 1926 bis 30. September 1927 unter 
die einzelnen Zuckerfabriken.

Pos. 230 Verordnung des Verkehrsministers vom
16. März 1927, herausgegeben im Einvernehmen 
mit dem Justizminister, dem Finanzminister, 
dem Minister für Industrie und Handel sowie 
dem Minister für Landwirtschaft und Staats
domänen, über die Einführung eines unmittel
baren Warenverkehrs zwischen Polen einer

seits und der Tschechoslowakei, Oesterreich) 
Ungarn, Italien, der Schweiz, dem König
reich Serbien, Kroatien und Slovenien sowie 
Rumänien anderseits.

Pos. 254 Finanzgesetz vom 22. März 1927 für den Zeit
raum vom 1. April 1927 bis zum 31. März 19-8’

Pos. 256 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 26. März 1927 betr. die Abänderung des 
Artikels 170 des Gesetzes über Stempel" 
gebühren.

Pos. 273 Verordnung des Finanzministers vom 1*- 
März 1927' betr. die Festsetzung der Preis
liste für den Kleinverkauf von Tabak'

Pos. 274 Verordnung des Finanzministers vonip
März 1927, herausgegeben zu den §§ 5—8 ü® 
Einvernehmen mit dem Justizminister, be 
die Abänderung der Verordnung vom 20. 
vember 1926, welche die Ausführung 
bestimmungen zu dem Gesetz über Stémpei 
gebühren enthält.

Pos. 275 Verordnung des Finanzministers, im h® 
vernehmen mit dem Minister des Innere ’ 
vom 21. März 1927 zwecks Ausführung de 
Gesetzes vom 17. Juli 1924 betr. die Gebühr® 
für Pässe für die Ausreise nach dem Aus Um 

Pos. 276 Verordnung des Finanzministers, des Minish *
für Industrie und Handel -sowie des Minist® 
für Landwirtschaft und Staatsdomänen v 
24. März 1927 über Zollerleichterungen.

ESSEX
MDTOR  

s. CARS .

ESSEX -  HUDSON
General -Veríreíung

Otto Albert, Automobile
DANZIG, Kohlenmarkt 32, le i. 246 03



Hr. 15 d W z 239

1 os. 278 Verordnung des Finanzministers, des Ministers 
für Industrie und Handel sowie des Ministers 
für Landwirtschaft und Staatsdomänen vom
29. März 1927 über die weitere Termin* 
Verlängerung der Rechtskraft der Verordnung 
vom 15. Januar 1927 betr, die Festsetzung 
des Ausfuhrzolles für Roggen und Roggem 
mehl,

■Os. 279 Verordnung des Finanzministers, des Ministers 
für Industrie und Handel sowie des Ministers 
für Landwirtschaft und Staatsdomänen vom
30. März 1921 betr. die Abänderung des 
Wortlauts des Artikels 15 des Kapitels V 
des Absatzes IX  der Verordnung vom 
11. Juni 1920 über den Zolltarif.

Pos. 289 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 26. März 1927 über das Spiritusmonopol.

Pos. 292 Verordnung des Ministers für Industrie und 
Handel im Einvernehmen mit dem Finanz
minister vom 15. März 1927 über die Berufung 
und Entlassung sowie über die Rechte und 
Pflichtender an den Warenbörsen vereidigten 
Maklern.

Pos. 294 Verordnung des Finanzministers vom 24.
März 1927 über die A rt und Weise der 
Uebernalnne der Zündholzfabriken durch das 
Staatszündh olzmonopol.

Pos. 295 Verordnung des Finanzministers vom 24.
März 1927 betr. die Verlegung der Ein
reichungsfrist der Einkommenerklärungen für 
das Steuer] ahr 1927 gemäß dem Artikel 50 
des Gesetzes über die Staatseinkommensteuer.

'  erlängerung der Zollerleichteriing für Kalksalpeter.
Im Dzicnnik Ustaw Nr. 32 ist eine Verordnung er

schienen, nach der die Gültigkeitsfrist der Verordnung 
über Zoilerleiehterungen bei der Einfuhr von Kalk- 
Salpeter bis zum 30. Juni d. Js. verlängert wird.

Verordnung
l es Finanzministers, des Ministers für Industrie und 
Pandel sowie des Ministers für Landwirtschaft und 
'Staatsdomänen vom 30. März 1927 betr. die Abänderung 
ües Wortlauts des Artikels 15 Kapitel V  Abschnitt IX  
üer Verordnung vom 11. Juni 1920 über den Zolltarif.
(Veröffentlicht im Dzicnnik Ustaw Nr. 31 vom 1. 4. 27.)

Auf Grund des Artikels 7 Absatz c des Gesetzes 
pm 31. Juli 1926 über die Regelung der Zollverhält- 

d ^ Z' ^  ^  Pos. 777] wird folgendes

Q ,§ P Artikel 15 Kapitol V Abschnitt IX  der Vor- 
Ku Un§ ^es Finanzministers sowie des Ministers für 
> ^ s tr ie  und Handel' vom 11. Juni 1920 über den 
j l l ta r i f ,  in der Fassung der Verordnung des Finanz-kiiTdsters, des Ministers für Industrie und Handel so- 

6 des Ministers für Landwirtschaft und Staatsdomänen 
^  14. Juli 1926 (Dz. Ust. Nr. 76 Pos. 435) erhält

’’Pie A rt und Weise der Erhebung der besonderen 
li6Jüpulationgebühren für die Warenein- undAusfuhr- 

i1 e i ni g u n g en setzt der Minister für Industrie und 
de] im Einvernehmen mit dem Finanzminister fest.“ 

P ^  ■ P^ese Verordnung tr itt  mit dem 1. April 1927

V( Zollermäßigte Einfuhr iür Eischerjietze.
^(¡.^’VQung des Finanzministers, des Ministers für 
'vii'L i 6 un<̂  i l andel sowie des Ministers für Land- 

‘ ehaft und Staatsdomänen vom 24. März 1927 über 
Zollerleichterungen.

(Verö ffen tlich t im  Dziennik Ustaw Nr. 31 vom 1. 4. 27.)
Auf Grund des Artikels 7 Punkt b des Gesetzes 

Vom 31. Juli 1924 über die Regelung der Zoll Verhält
nisse (Dz. tTst. R. P. Nr. 80 Pos. 777) wird folgendes 
verordnet:

§ 1. Bei der Einfuhr von Fischernetzen und Garn 
zur Herstellung dieser Netze kann auf Grund der Be
willigungen des Finanzministeriums der erleichterte 
Zoll in Höhe von 10 % des Normalzolls angewandt werden.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage, der 
Veröffentlichung in Kraft und wird bis zum 30. Sep
tember 1927 einschließlich verbindlich sein.

Ausgabe von Bescheinigungen für aus dem Auslande 
eingeführte Wertpapiere.

Der Dziennik Ustaw bestimmt, daß die Wieder
ausfuhr sämtlicher Wertpapiere wie auch von Bargeld, 
Schecks, Ueberweisungen, Akkreditiven, Wechseln 
und Geldverpflichtungen aller Art, sowohl in aus
ländischer wie auch in polnischer Währung auf Grund 
einer Bescheinigung des zuständigen Bahnzollamtes 
oder der Grenzfinanzkontrolle gestattet ist, welche 
die Einfuhr dieser Werte nach dem Inland bestätigt. 
Eine derartige Bescheinigung berechtigt zur Ausfuhr 
derselben Werte, über die sie lautet, binnen einer 
Frist von zwei Monaten vom Datum ihrer Ausstellung 
und zwar über alle Zollämter; an der polnisch-Danziger 
Grenze über sämtliche Grenzfinanzkontrollstellen.

Die Bescheinigung, von der im vorhergehenden 
Absatz die Rede ist, berechtigt nicht zur Einzahlung 
oder Hinterlegung der dort aufgeführten Werte oder 
ihres Gleichwerts für ausländische Rechnung.

Da Zweifel aufgetaucht sind, in welchen Fällen 
Bescheinigungen ausgestellt werden sollen, Avie sie im 
§ 17 der Verordnung vom 15. August 1926 (Dziennik 
Ustaw Nr. 86, Pos. 482/1926) vorgesehen sind, hat das 
polnische Finanzministerium Anweisung gegeben, daß 
Einfuhrbescheinigungen für Bargeld und Wertpapiere 
aus dem Auslande, die in dem angezogenen Paragraphen 
genannt sind, grundsätzlich aufVerlangen eines jeden 
in Polen ankommenden Reisenden auszugeben sind, 
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die fraglichen 
Bescheinigungen als Unterlage für die Wiederausfuhr 
oder zu einem anderen Zweck dienen sollen.

m

miiStllll
f.ünJtlli

Mehr als

30000  ftücti
g ' r o f o s - l f g M i 6 s q M ^ e r
Averden monatlich in den Siemens-Schuckert- 
Averken hergestellt. Der P ro to s -S ta u b -  
sauger  ist beste Präzisionsarbeit. Er ist 
kinderleicht im Gebrauch, unverwüstlich in 
der Lebensdauer und unerreicht in der Saug- 
Avirkung. Ehe Sie sich zum Kauf eines Staub
saugers entschließen, lassen Sie sich unsern

durch die

Vertrie&sstelle fü r  
Protos-Ürzeugnisse
Jopen^asse 0 5  I I  ¡Tel. 2 7 % öP

unentgeltlich vorführen.
Bequeme Teilzahlungen.
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Eröffnung der Eisenbahnlinie Kutno—Zgiors für 
den allgemeinen Verkehr.

Die neuerbaute, 58 km lange, normalspurige Staats- 
bahnstrecke Zgierz—Kutno ist ab 1. März ly z i für den 
regelmäßigen öffentlichen Verkehr eröffnet

Die Beförderung von Personen, Gepäck, Gütern, 
Leichen, Tieren usw. erfolgt auf der Bahnstrecke 
Zgierz—Kutno nach den allgemeinen Grundsätzen unter 
Anwendung der auf den normalspurigen öffentlichen 
Staatsbahnstrecken jederzeit gültigen Bestimmungen 
uird Tarifen

Bezüglich der Prachtberechnung auf der Strecke 
Zgierz—Kutno sind bei Beförderung von Sendungen, 
deren kürzester Beförderungsweg über die Strecke 
Zgierz—Kutno führt, die Tarifentfernungen von den 
Stationen Kutno und Zgierz, sowie auch von anderen 
Stationen, bis zur Herausgabe einer entsprechenden 
Ergänzung zum Tarifkilometerzeiger, durch Zusammen- 
Zahlung der Entfernungen nach oder von den Knoten
stationen Kutno bezw. Zgierz unter Zuzählung der 
Entfernung der Strecke Zgierz—Kutno — 58 kin — 
zu b i l d e n . _________

|>er Warenverkehr Polens nach dem Auslände.
E i n f u h i

1926 1925
Ursprungsland je 1000 Gold

zloty
je 1000 Gold

zloty
Insgesamt 896 232 1 602 823
Deutschland 211 632 496 827
Ver. Staaten 155 755 219 250
England 93 364 127 531
Frankreich 66 572 93 932
Oesterreich 60 961 154 512
Tschechoslowakei 44 746 87 520
Italien 42 293 66177
Holland 40 062 33 220

A u s f u h r
1926 1925

Bestimmungsland ie 1000 Gold
zloty

je 1000 Gold
zloty

Insgesamt 1 306 Ö40 1 272 072
Deutschland 330 548 525 051
England 223 338 100 352
Oesterreich 134 076 158172
Tschechoslowakei 115 541 139 805
Schweden 74 482 13 067
Dänemark 51 740 21341
Frankreich 47 140 21283
Rumänien 41 931 61775

Schiedsspruch im Lodzer Textilarbeiterstreik.
Der unter der Führung des Vizepräsidenten Bartels 

stehende Schlichtungsausschußim Lodzer Textilarbeiter- 
streik hat seinen Schiedsspruch gefällt, nach dem den 
Arbeitern eine 5 bis 10 prozentige Lohnerhöhung 
zugebilligt wird. ______;_

Der Naphtkaprodukten-Export im Jahre 1926.
Der Halbmonatsschrift „Przegląd Gospodarczy“ ent

nehmen wir ü b e r  den Naphtliaprodukten-Export Polens
Zahlen:nach den einzelnen Ländern folgende

Tschechoslowakei
Frankreich
England
Oesterreich
Schweiz
Deutschland
Schweden
Dänemark
Belgien
Finnland
Ungarn
Lettland
Estland
Italien
Litauen
Niederlande
Rumänien
Jugoslawien
Rußland
Griechenland
Norwegen
Danzig (Freihafen)
Türkei
Tunis
Aegypten
Algerien
Luxemburg
Argentinien
China
andere Staaten

Außerdem wurden 
naphtha im ~Werte von 
Erdwachs wurden im 
im Werte von 
789 t  im Werte

1926 
Tonnen 
114 951 
53 333 
48 052 
46 764 
38 346 
32 777 
23 721 
21861 
12 087 
10 963 
8 762 
7 984 
6 702 
5 384 
4 942 
3 340 
1811 
1575 
1258 

540 
498 
182 
121 
97 
64 
22 
15 
10 
7 
1

1925
Tonnen
112 885

6 913 
5 913

30 861 
21 271 
77 328
2 796
7 314

3 679 
2 382

1965

5 598

45 682
446 170 324 587

im Jahre 1926 18138 t R°k 
2 305 000 Zloty exportiert.^ A» 

ien nn Jahre 1926 insgesamt 67o 
1 516 000 Zloty ausgeführt (gegenübe 
3 von 1341000 Zloty im Jahre U -T '

Deutsches Reich
Deutsche Lebensmittelzölle ab 1. April.

Nachdem der wirtschaftspolitische Ausschuß des 
Reichstages und der Reichsrat die zwei Regierungs- 
eiitwürfe gebilligt haben, die sich mit der Regelung 
der ermäßigten Lebensmittelzölle über den 31. März 
hinaus beschäftigen, tr itt die Verordnung der Reichs
regierung, die eine Verlängerung des Zollprovisoriums 
um 4 Monate bis zum 31. Juli vorsieht, in Kraft.

Die niedrigeren Uebergangszölle für Getreide, Hülsen
früchte, Vieh und Fleisch bleiben im allgemeinen, wie 
sie bisher das Zollgesetz vom 17. August 1925 und die 
Verordnung vom 31. Dezember 1926 bestimmten, bis 
zum 31. Juli 1927 bestehen.

Für die Mehlzölle ergeben sich für Position 
164 und 165 des Zolltarifs folgende Aenderung6 j  
Aus Position 162 erhält Mehl (außer Gersten- P.te 
Hafermehl) ab 1. April 1927 für nicht meistbegünsW^ 
Länder einen Zoll von 12,50 M. Für meistbegünst1»̂ .. 
Länder bleibt der für das deutsch-französische Hand® f 
Provisorium jetzt vereinbarte Satz von 12, — M. .gg0 
Gersten-, Hafermehl und sonstige Müllereierzeug1)1̂  
tr itt  ab 1. April für nicht meistbegünstigte Ländei 
autonome Satz von 18,75 M in Kraft. Für melSt.g0- 
günstigte Länder bleiben die Sätze aus dem Pr? \0\V' 
rischen deutsch-französischen Vertrag von 10,-" 1 
14,— M.
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, Zuckerzölle bleiben in ihrer jetzigen Höhe be- 
Die Neuregelung der Zuckerzollfrage soll nach 

-Angaben der Reichsregierung bis zum Beginn der 
^euen Kampagne im August erfolgen. Es ist die Er
höhung des Zuckerzolls von 10,— auf 15.— M für 
leinzucker und von 8,— auf 13,— M für Rohzucker 
geplant.

tu

Die Entwicklung der deutschen Ausfuhr.
Im  Anschluß an die weltwirtschaftlichen Betrach-

,-ugen in Nr 12 der Danziger Wirtschaftszeitung 
p'ingen wir heute eine Uebersiclit über die Entwick
lung der deutschen Ausfuhr nach der Darstellung des 
.Wirtschaftsdienstes (Weltwirtschaftliche Nachrichten) 
Hamburg, vom 18. März 1927:

Der Zuwachs der von 6,55 Milliarden RM im 
jahre 1924 auf 8,79 im Jahre 1925 und 9,78 im 
Jahre 1926 ansteigenden Ausfuhr verteilt sich ziemlich 
S'eichmäßig über die verschiedenen E r d te i l e .  Sogar 
gegen die Vörkriegszeit zeigen sich keine wesentlichen 
Verschiebungen, es sei denn, daß man ein ganz all
mähliches Zurückgehen des europäischen Anteils an 
mserer Ausfuhr feststellen w ill:
, D ie  Y e r t e i l u n g
aer deu ts c he n  A u s f u h r  über  die E r d t e i l e  

1913 1924 1925 1926
Ü^dteile Mill. RM % Mill. RM % Mill. RM % Mill. RM %
Ü,Uropo 7680 76,1 4715 72 6396 72,7 6895 70,4

1547 15,3 1103 16,8 1422 16,1 1611 16,4 
548 5,4 560 8,6 730 8,3 924 9,4
208 2,1 139 2,1 200 2,3 241 2,4
104 1 29 0,4 43 0,5 69 0,7

A K
|-Oierika 
Asien 
Afrika 
Australien
E n tw ic k lu n g  der  deu ts c h e n  A u s fu h r  nach 

e in z e ln e n  L ä n d e r n
(in Mill. RM)

s___________1913 1924 1925 1926
Hg] and 1483
l°lland 694
(,eL Staaten 713
tjchechoslow. — 
jW e iz  536
fHen 394
jjhweden 230
^Uemark 284
(¡^erreich —
Apgien 551
Egentinien 266

^Ukreich 
^uschl.
L^'Lothringen 790
ICöland 880
Lpäsch-Indien 151
kVan 123
jpLn _
IN lie n  200
Giften 143

S -  T8
zweite Tabelle umfaßt die deutsche Ausfuhr 

pH ■ “"0 Ländern, die 1926 zusammen etwa 80 % der 
h^^ue ir Gesamtausfuhr aufgenommen haben. Allent- 

Zeig t die Ausfuhr Z unahm en ,  mit Ausnahme 
M  'öuhechoslowakei, der Schweiz, Oesterreichs, Polens 

l'asiliens. In  diesen Ländern ist die Ausfuhr 
gms8egenübor dem Vorjahre zurückgegangen. Die 
i u Ausfuhr nach Holland, Schweden, Dänemark, 

sot ’ SPailien’ Britisch-Indien, Japan und China 
§ai' zahlenmäßig gegenüber der Vorkriegszeit 

?um Teil mehr als der Weltteuerungsindex, 
lcl sie bei allen übrigen Ländern hinter dem

612 943 1163
648 996 1127
491 604 744
389 455 423
376 434 422
239 366 416
285 342 400
291 363 375
313 320 310
91 210 277

198 269 273

113 190 270
89 250 265

152 194 244
144 179 236
302 331 192
132 200 189
90 162 171

113 118 151
104 111 150

damaligen Stande mehr oder weniger erheblich zu
rückbleibt.

E n g la n d  nimmt im Jahre 1926 unter den 
deutschen Absatzgebieten wieder den vor dem Kriege 
innegehabten ersten Platz ein. Holland, vor dem 
Kriege an sechster Stelle, stand 1924 und 1925 an 
erster und steht 1926 an zweiter Stelle. Die Ver
einigten Staaten sind von der fünften Stelle 1913 auf 
die dritte Stelle 1926 aufgerückt. Die Tschechoslowa
kei hält den vierten Platz inne. Die Schweiz ist vom 
achten auf den fünften Platz aufgerückt, Italien vom 
neunten auf den sechsten, Schweden vom zwölften 
auf den siebenten, Dänemark vom zehnten auf den 
achten. Oesterreich ging vom sechsten Platz 1924 
auf den neunten im Jahre 1926 zurück, B e lg i e n  
vom siebenten vor dem Kriege auf den neunzehnten 
im Jahre 1924 und den zehnten im Jahre 1926. 
Argentinien, Britisch-Indien, Japan, China und Bra
silien, also die für unsere Ausfuhr wichtigsten U e b e r - 
see länder  nächst den Vereinigten Staaten, haben 
ihre Stellung nicht wesentlich verändert. Die be
merkenswertesten Wandlungen betreffen Frankreich 
und Rußland, beide dereinst mit an der Spitze, 
F r a n k r e i c h  1924 an siebzehnter, 1926 aber schon 
wieder an zwölfter Stelle, Rußland 1924 noch an 
dreiundzwanzigster, 1926 an dreizehnter Stelle. Von 
R u ß la n d  hätte man vielleicht infolge der staatlichen 
Förderung der Ausfuhr eine größere Steigerung gegen
über 1925 erwartet. Indessen darf man nicht über
sehen, daß das Garantieabkommen sich zum großen 
Teil erst in diesem Jahre auswirken wird, da die Ver
träge, die unter seiner Wirkung abgeschlossen wurden, 
erst in den Herbst des vergangenen Jahres fallen. 
Hinzu kommt, daß Rußland infolge der verschlechterten 
Wirtschaftslage im vergangenen Jahre eine erhebliche 
Kürzung in seinem Einfuhrplane vorgenommen hat.

Die gesetzliche Miete.
Der Reichsarbeitsminister veröffentlicht im Reichs

gesetzblatt vom 19. März d. J. die Verordnung über 
die Neufestsetzung der Mieten. Danach beträgt die 
gesetzliche Miete vom 1. April ab mindestens 110% 
und vom 1. Oktober dieses Jahres ab mindestens 120% 
der Friedensmiete. Das „mindestens“ bedeutet, daß 
daneben noch Gemeindezuschläge erhoben werden 
können. In  Breslau z. B. wird, wie wir der Ost
deutschen Wirtschaftszeitung entnehmen, ein Gemeinde
zuschlag von 4% (für 1927 voraussichtlich sogar 5%) 
zur staatlichen Grundvermögenssteuer erhoben. Die 
Miete wird demnach vom 1. April ab 114 % (bezw. 115%) 
der Friedensmiete betragen.

Aenderiingen im Mieterschutz.
Die Lockerungsverordnung des Preußischen Wohl

fahrtsministers hat ein Eingreifen der Reichsgesetz
gebung veranlaßt. § 52 des Mieterschutzgesetzes, der 
Anordnungen der Obersten Landesbehörden in Miets- 
scliutzsachen ermöglicht, erhält einen dritten Absatz. 
Danach wird die oberste Landesbehörde für Räume, 
die von den Mieterschutzbestimmungen ausgenommen 
sind — wie in Preußen gewerbliche Räume nach der 
Lockerungsverordnung vom 11. November 1926 — 
a l lg e m e in e  G rundsä tze  über die Gesichtspunkte 
aufstellen, die unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse für die Beurteilung, ob M ie t w u c h e r  im 
Sinne des neuen § 49 a des Mieterschutzgesetzes vor
liegt. Ferner wird als § 52 a folgende Vorschrift ein
gesetzt werden:

Die Oberste Landesbehörde kann anordnen, daß 
einer Klage, mit der die Herausgabe eines nach 
den obigen Vorschriften ausgenommenen Raumes 
verlangt wird, ein S c h ie d s v e r fa h re n  vor dem



Mieteinigungsaint vorauszugehen liat. Im Falle 
einer solchen Anordnung gelten folgende Vor
schriften: 1. ein Termin zur mündlichen Verhand
lung über die Räumungsklage darf erst bestimmt 
werden, wenn der Vermieter eine^ Bescheinigung 
des Mieteinigungsamts darüber beibringt, daß in 
einem Termin, in dem der V ermieter oder ein von 
ihm zum Vergleichsabschluß ermächtigter Vertreter 
erschienen war, ein gütlicher Ausgleich zwischen 
den Parteien erfolglos versucht,_ oder daß der Mieter 
in dem Termin ausgeblieben ist; 2. ein bei dem 
Prozeßgericht angebrachter Güteantrag ist an das 
Mieteinigungsamt zu verweisen; 3. die Entschei
dung1 auf eine vor dem Inkrafttreten der Anordnung 
erlioDene Räumungsklage ist bis zur Erledigung des 
Schiedsverfahrens auszusetzen; 4. ein Schiedsver
fahren kann auch von dem Mieter beantragt werden, 
der eine Räumungsklage befürchtet.
Das in Frage kommende Gesetz ist am 17. März 1927 

(vgl. RGBL. I, Seite 71) verkündet worden.

Aus zwei Jahresberichten deutscher Großbanken.
D re s d e n e r  Bank.

Auf dem Gebiet der Finanzpolitik hat das abgelaufene 
Jahr einige Fortschritte gebracht, die jedoch bei weitem 
nicht ausreichen, unserer Wirtschaft eine wirkliche 
Erleichterung zu schaffen. Die hohen Einkommen
steuern wirken hemmend auf die Kapitalbildung ein, 
wobei gerade die kleineren selbständigen gewerblichen 
Betriebe am meisten getroffen werden. Sowohl die 
Steuerpolitik wie die Lohntarifpolitik der Regierung 
zwingen zur Konzentration und zur Bildung größerer 
Unternehmungen und verstärken so die an und für 
sich vorhandene Tendenz zum Großbetrieb. Der Steuer
ausgleich zwischen Reich und Gemeinden ist im Jahre 
1926 nicht erfolgt. Einstweilen haben die Gemeinden 
mit ihren übertriebenen Gewerbesteuern viel dazu bei
getragen, die Wirkungen der kleinen Steuerermäßi
gungen des Reiches abzuschwächen. Für eine gesunde 
Weiterentwicklung ist es unerläßlich, einen Ausgleich 
herbeizuführen, der die ungeheure Belastung der W irt
schaft seitens des Reiches, der Länder und der Ge
meinden nicht nur nicht verstärkt, sondern herab
mindert. Solche Entlastung ist nur möglich, wenn 
ernsthaft daran gegangen wird, die Ausgaben zu ver
längern und eine sparsame Verwendung der öffent
lichen Mittel in Reich, Ländern und Gemeinden durch
zusetzen. Dem Rationalisierungsprozeß der privaten 
Betriebe ist eine entsprechende Politik in den öffent
lichen Haushalten nur in bescheidenstem Maße gefolgt.

Im Reichsetat spielen von Jahr zu Jahr die Aus
gaben für die Erwerbslosenfürsorge eine bedeutendere 
Rolle. Die derzeitige A rt der Erwerbslosenfürsorge 
ist schon deshalb auf die Dauer nicht zu ertragen, 
weil sie die Versuchung für einzelne fördert, sich als 
arbeitslos zu melden oder nur kürzere Zeit zu arbeiten, 
um dann wieder Arbeitslosenunterstützung zu erhalten. 
Die mit Recht begonnene Fürsorge für die durch 
Arbeitslosigkeit erzeugte Not hat mit derZeit zu einer 
gefährlichen Wechselwirkung zwischen Arbeit und 
Arbeitslosigkeit geführt, die aus finanziellen und 
sozialen Gründen nicht länger bestehen sollte. Jeden
falls ist zu wünschen, daß eine neue Regelung der 
Arbeitslosenunterstützung den Anreiz, nicht "zu arbeiten, 
nach Möglichkeit unterdrückt, weil nur bei einem all
gemeinen Willen zur Arbeit die produktiven Kräfte 
des Landes gehoben und auch die Konsumkräfte ge
stärkt werden. Hemmend auf den Willen zur Arbeit 
wird auch eine schematische Regelung der Arbeitszeit 
durch rücksichtslose Erzwingung des Achtstunden
arbeitstages einwirken. Die Arbeitslosigkeit wird durch 
solche Regelung eher gesteigert werden, weil einer

seits die Unternehmungslust Schaden leidet und änderet' 
seits die Wirtschaft gezwungen wmrden wird, durch 
Verbesserung der Arbeitsmethoden und neue Konzern 
tration den Ausfall an Arbeit wdeder einzubringen! 
ohne die Kosten über das Maß der eigenen Wettb0' 
werbsfähigkeit steigen zu lassen. Ebenso wie der 
Verkehr den Verkehr erzeugt, bringt Arbeit neue 
Arbeitsmöglichkeiten hervor.

W ir können die Befürchtung nicht unterdrücken! 
daß die kurze Zeit des Aufschwungs seit der M itte  
des_ Jahres 1926, die noch keine allgemeine und durch' 
greifende Besserung brachte, nicht nur durch eine 
übereifrige sozialpolitische Gesetzgebung, sondern auch 
durch übermäßige Lohnforderungen, die sich überall 
andeuten, ein baldiges Ende finden kann.

D ar in s t ä d te r  u n d N a t i o n a l b a n k .
Hie Ueberspannung sozialpolitischer Maßnahmen 

muß früher oder später eine Revision erfahren, den® 
es ist nicht möglich, daß die deutsche Wirtschaft, di0 
ohnehin durch unerhörte. Abgaben auf Grund des 
Dawesplanes und der sich daraus ergebenden Steuer' 
lasten schwer betroffen ist, zwei- bis dreifach höher0 
Beträge als vor dem Kriege für soziale Zwecke auf' 
bringen kann in dem Augenblick, wo sie sich zu neuen1 
wirtschaftlichen Aufbau durchringt. Eine reine sozial0 
Fürsorge in diesem Ausmaße kann erst wieder in An' i 
griff genommen werden, wenn die Wirtschaft auf eine1' ; 
ganz anderen Kapitals- und Reservebasis steht. -Es 
ist besser, heute in erster Linie die individuelle ArbeitS' 
leistung materiell anzuerkennen und damit die Einzel'; 
Versorgung sicherer zu gestalten. Die Methode zuweit' 
gehender gesetzlicher Fürsorge mindert durch ihr0 
V\ esensart als Hilfsaktion den Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit nicht herab, sondern steigert ihD' 
Noch immer wird die menschliche Arbeit von einel 
Zentralstelle aus in Zeit und Entlohnung nach schein0' 
tischen Grundsätzen dirigiert.

Mit wachsender Besorgnis beobachtet die Wirtschaft 
e noch immer anhaltende Betätigung der öffentliche0 
and m der Privatwirtschaft. Mehr und mehr verliel 

C ®taat, der die höchste neutrale Stelle darstell61' ;i 
spig seine Objektivität, da er selbst die Rolle ein6* j 
t rivatmteressenten übernimmt. Er wird in di0Sf  
Eigenschaft die schweren Aufgaben, die ihm geraw 
in wirtschaftlicher Hinsicht auferlegt sind, kaum 
osen vermögen, sondern wird vielmehr immer stärk6 
nnemgedrängt in eine bedenkliche Neigung z11’1

' ~Cb6J
t,' rt c Kjua&usjLiiutriresse gescnaiieii ^ir
, -ie ,..T° a,hre^  die damit nach mancherlei Richtung6

Krompromiß, die durch die Verbindung zwiseh6j l 
und Staatsinteresse geschaffenPrivatinteresse

un ui das Staatswesen verbunden sind, sind un^el 
venn ai und dürften besonders stark hervortret61. 
wenn einmal die Regelung dieser ganzen schwierige 

ragen in den Händen von Menschen einer srniter
Generation liegt. die den Werdeg;

einer spi
ang dieser eig•“ iaitigen Gestaltung der Dinge nicht mehr miterH .

Un<i < le “ folgedessen auch viel leichter ¿ 7, 
Gefahren unterliegen werden, die die ZeitgenoS0' 
dieser Entwicklung noch leicht zu bewältigen v 
mocht haben.

A lfre d  Baud*
H u t o m o b i l - B e d a r f s a r t i k d

Alleinvertretung der .
ROBERT BOSCH H.-G., Stuften

Langermarkt 32 * Telefon 24806



. 15 243dW z

Übriges Ausland
Der Außenhandel Estlands im Januar 1927.

Im Januar d. J. stellte sich die Ein- und Ausfuhr 
Wie folgt:

Einfuhr 27 771 Tonn =  615 466 tausend Emir.
Ausfuhr 19 773 Tonn =  531 517 tausend Emk.
Der Gesamtwarenverkehr 1146983 tausend Tonn 

War geringer als derjenige im Januar des vorigen 
Jahres (1335075 taus. Emk.), die Einfuhr übersteigt 
die Ausfuhr um 83 949 taus. Emk. (im Januar 1926 
18 633 taus. Emk.).

Es fä llt die Verringerung der Einfuhr an Lebens- 
Mitteln, landwirtschaftlichen Produkten, Leder und 
Faserstoffen ins Auge; dagegen hat sich die Einfuhr 
Von Arbeits- und Kraftmaschinen, Düngemitteln, Me
tallen, Papier, Textilwaren und einigen anderen Artikeln 
Vergrößert.

Der Rückgang der Ausfuhr war hauptsächlich 
bedingt durch die Verringerung der Ausfuhr an Faser
stoffen und Leder; auch sind in geringeren Quanten

Milchprodukte exportiert (weniger ca. um 3 Mill. Emk.). 
Die Ausfuhr übriger Produkte hat sich jedoch ver
größert ; so zum Beispiel war die Ausfuhr von Papier 
ca. um 25 Milk, der Holzprodukte um 16 Mill., 
Metalle um 10 Mill. Emk. größer als im Januar 1926.

Was die einzelnen Länder betrifft, mit denen 
Estland im Warenverkehr steht, so hat sich die Ein
fuhr aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Deutschland, Lettland und England bedeutend ver
engert. Dagegen sind bedeutend mehr Waren aus 
Rußland, Schweden und Frankreich eingeführt worden.

Die Ausfuhr hat sich nach England und Deutschland 
vergrößert, in geringerem Maße jedoch nach Holland 
und den Vereinigten Staaten von Amerika Verringert 
hat sich die Ausfuhr nach Frankreich, Belgien, Finn
land und Lettland.

Spezifizierte Angaben bringt die nachstehende 
Tabelle:

A u ß e n h a n d e l  E s t l a n d s  im  J a n u a r  192 7.

Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
1000 kg 1000 Emk. %% vom Gesamtwert

1. Lebensmittel (landw) ................................. 4 923 224 89 747 672 14,6 0,1
2. „ (m ilc h w .)................................. 5 614 543 132 408 0,1 24,9
3. Fische ............................................................ 385 19 10 431 1 591 1,7 0,3
4. Andere Genuß- und Lebensm ittel............... 2 388 240 79 083 8 600 12,9 1,6
5. Lebende Tiere ............................................. 2 Stck. 64 Stck. 20 1 150 — 0,2
6. L e d e r............................................................... 156 16 30 141 7 567 4,9 1,4
7. Samen und leb. Pflanzen ...................... 18 300 1 441 5 877 0,2 U
8. H o lzp rodu k te ................................................ 77- 10 418 3 963 32 512 0,6 15,5
9. P a p ie r ............................................................ 424 2 845 14 529 90 367 2,4 17,0

10. F a se rs to ffe .................................................... 544 1 003 86 649 82 861 14,1 15,6
l l .  Textilprodukte................................................. 70 267 52 446 91 566 8,5 17,3
12. M e ta lle ............................................................ 1 697 2 457 27 112 10 483 4,4 2,0
13. M etallwaren.................................................... 438 32 30 434 1 110 4,9 0,2
14. Landw. Maschinen und G e rä te ................... 27 0,02 1 563 7 0,3 —
15. Andere Arbeits- und Kraftmaschinen . . . 367 32 47 640 3 259 7,7 0,6
|6. Instrumente und A p pa ra te .......................... 6 2 4 365 370 0,7 0,1
17. Steine und E r d e n ......................................... 543 1 131 11 116 2 219 1,8 0,4
|8. Steinkohle, Koks, Brennschiefer................... 10 072 — 27 304 — 4,4

0,119. Oele, Fette, H a rze ......................................... 2 309 5 47 514 345 7,7
^0. D üngem itte l.................................................... 2 763 37 16 589 310 2,7 0,1
Jl. Chemische P ro d u k te ..................................... 551 131 26 182 8 066 4,3 1,5
*2. Kunstwaren, Musikinstrumente u. and. Waren 8 0,2 6 649 177 U —

Zusammen: 27 771 19 773 615 466 531 517 100 100

,, N a c h d e n  L ä n d e r n:
3,0 9,0998 2 096 18 596 47 809

144 1299 10 321 10 218 1,7 1,9
f ^ g la n d ...............................................................
>(et t l a n d .................................. ...................

6 948 6 685 65 466 141 243 10,6 26,6
94 511 10 662 32 357 1,7 6,1

^ß la n d  ................................................. ' . . . . 5 465 2 398 76 552 76 354 12,4 14,4
H -  ...................................................................
A fü ik re ic h ............................................................

Weden...................... .................................
p.eü t  schl  a n d ....................................................

2 929 141 45 579 955 7,4 0,2
826 1683 21 318 8 388 3,5 1,6

2139 419 29 830 18 794 4,8 3,5
5 544 3 249 167 946 139 557 27,3 26,3

rV 'a la n d ...............................................................
Yailemark ............................................................
< reuijgte Staaten von A m e r ik a ......................
l i ie r e  S taa ten ....................................................

449 1 095 18 572 9 127 3,0 1,7
92 

1 345 
798

114
60
23

7 602
80 605 
62 409

33 361 
4 918
8 436

1,2
13.1
10.1

6,3
0,9
1,6

^ er estnische Außenhandel im Februar 1927.
P Februar d. J. wurden aus dem Auslande nach 
Je», Waren für 539,3 Mill. Emk. eingeführt, in  

Zeit betrug die Ausfuhr 616,9 Mill. Emk., 
ca aus sich ein Ueberschuß in der Ausfuhr von 

' 80 Mill. Emk. ergibt.

D ie bedeutendsten Aus fuh rp roduk te  waren: 
M ilchprodukte 138,1 M ill., Holzmatenalien 61,6 M i l l ,  
Papier U2,L M ill , Flachs 124,9 Mill., Erzeugnisse der 
Textilindustrie 125,3 M ill. Emk.

In  d e r E i n f u h r  e rgaben g röße re  Summen, 
Getreide 55,6 M il l , Baumwolle und Heede 84,3 Mill.:
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Branchen Verzeichnis
Auskunftei

Auskunfte i Bürge l
Pfefferstadt 38—39 Tel. 222 68

Holzspedition
Holmholz G. m. b. H ., Krebs

markt 2/3. Tel. 217 22

Ö l- und Lackfarben
Jobs. M arquardt Nachf.
Danzig, Hopfengasse 88 

Telephon: 213 28

Spiritus u. Spirituosen
J.Schmalenberg,Danzig, GmbH-

Danzig. Engl. Damm Nr. 26 
Tel. Nr. 243 13, 278 77, 254 20 
Telegramm-Adr. Schmalkauf 

Spiritus, Weindestillat 
Eau de vie de vin Pure Cognacs 

Jamaika Rum pure 
Batavia Arrak pure 
A l l e  W e i n e  

hnport Export

Automobile
Automobile „F o rd “  

r .  Alvensleben & Th ie l, Danzig

Kassenblocks
„D a ka ro “  Dzg. Kassenbl.u.Kas- 
senroll. G.m b.H.Breitg.94 T.24041

Papier
F. Lüdecke A.-G.

Schichaugasse 6 Fernspr. 279 81 
Samtl. Papiere f. BuchdruckereienAutomobile Studebaker

„Dakla** G. in. b. H. 
Hopfengasse 74 Telefon 283 81 Kohlen

W illi.  F. K rüger, Hopfengasse 89 
Tel. 211 22

Sattler- und 
Polsterwaren

®ugen F lakow ski
Milchkannen». 19/20. Fernr.28582

Schiffahrt
B a ltic  America L ine , Danzig, 
Hundegasse 67/68 Tel.222 41

Banken
Sparkasse des Kreises Danziger 

Niederung
Jopengasse 22 Tel. 23174/75

Stempel, Schilder, 
Schablonen

Paul Spindler, Jopengasse 45

Kolonialwaren
The House o f Commerce G.m.b.H. 
Fette fü r die Seifenfabrikation, 

Speck, SchmalzBautischlerei
H. Scheffler, Am Holzraum 3/4

Krankenartikel
„  W ilhelm  Ganswindt

Tel. 21946/47 Tel.-Adr.Ganswindt VerbandstoffeBlechwarenfabrik
Blechwarenwerke m it eigener 

Druckerei und Lackiererei 
Industrie-u.B lechwaren-W erke 
Aktien-Gesellschaft, Rctterg. 12/15, 

Tel. 24218 , 24219 , 24051

L. G nttze it vorm. A. Lehmann
Jopengasse 31/32 B e rg e n s k e  B a lt ic  T ra n s p o rts  Lid.

Danzig, Hundegasse 89
L . G nttze it vorm. A. Lehman®

Jopengasse 31/32

Margarine und 
Speisefette

Degner & Ilg n e r, G.m.b.H., Danzig

Ferdinand Prowe Gr. m. b. H.
Danzig Tel. Sammel-Nr. 28 0ö i Vermessungen

Carl W. Meyer, vereid. Land' 
messer, Jopengasse 51, T. 229 60’

Briefumschläge F. G. Beinhold
Danzig Tel.-Adr.: ReinlioldusB rie fum sch lag fabrik  Hausa AG.

Danzig,Weideng.35/38. Tel.26696 Möbelfabrik
H. Scheffle r, Am Holzraum 3/4 Seifenfabriken

J. J. Berger, Act-G es.
Hundegasse 58/59 

, Dreiring“
Haus- und Toilettesnlfnn

Weingroßhandlung
Daniel Feyerabendt, Danzig
gegr. 1747. Tel. 599, 28500

Drogen und Farben
Wenzel & Mühle, Danzig 

Telephon 24137 Mühlen
H . B arte ls & Co. G. m. b. H.,

Große Mühle, Danzig 
Mühlenbetrieb, Export, Spedition 

Tel.-Adr. Großmühle.
Tel. 284 96, 261 16

Grundstücks- und 
Hypothekenmakler

Ju lius  Batlienow
Vorstadt. Graben 2111 

Telephon 23684

L . G. Gamm, Danzig
______ - gegr. 1825 Zucker, Melasse, 

Trockenschnitzel
Gorike, Bahr & Co.

Danzig, Dominikswall 11 
Tel. 260 51 u. 54 

Tel.-Adr.: Zuckergerike _

Spedition
Danziger Speditionsges.m .b.H.

Krebsmarkt 7/8Optik
L . G nttze it vorm. A. Lehmann

Jopengasse 31,32
Holzmakler
Brandt & Schumann, Danzig

Em il Berenz, Danzig
Danzig Königsberg Kowno

Erzeugnisse der Textilindustrie 62 Mill., Eß- und 
Genußwaren 69,1 Mill. Emk.

Die Zusammenfassung über den Monat Januar 
zeigte bekanntlich ein Uebergewicht in der Einfuhr 
von über 80 Mill. Emk., so daß der Februar hierin 
eine Besserung brachte. Laut den Zusammenfassungen 
der beiden ersten Monate betrug die Einfuhr 1 154,8 
Mill. Emk., die Ausfuhr jedoch 1 148,5 Mill. Emk. 
Somit schlossen diese beiden Monate mit einer 
Passivität von nur 6 Mill. Emk. Im verflossenen Jahr 
betrug die Ein- und Ausfuhr im Januar und Februar 
zusammen 1294,3 Milk, die Ausfuhr jedoch betrag 
allein 1 331,4 Mill. Emk.

Die Butter-Ausfuhr aus Estland im Februar 1927.
Laut den Daten der Kontrollstation für Milch

produkte sind im Laufe des Monats Februar 1927 
364 816 kg Butter (445 040 kg im Februar 1926) in 
das Ausland gegangen Der größte Teil dieser Butter 
ging nach Deutschland. Deutschland 354 950 kg 
England 8 650 kg und Dänemark 1 215 kg.

Einfuhr von Düngemitteln nach Estland.
Wenn man die Daten des Statistischen Zentral

büros über die Einfuhr von Düngemitteln im Laufe 
der letzten 3 Jahre vergleicht, so stellt sich heraus, 
daß nach Estland hauptsächlich Superphosphat ein
geführt wird.

E i n f u h r  v o n  S u p e r p h o s p h a t :
Tonnen Wert in 1000 Emk.

1924 14 639 84 124
1925 24 560 146 878
1926 18 777 110 190

zweites nach Estland eingeführtes Düngemittel 
ist das Kalisalz zu nennen. Die Einfuhr des letztere!1 
hat sich im vorigen Jahr vergrößert.

E i n f u h r  v o n  K a l i s a l z :
Tonnen Wert in 1000 Emk.

1924 3 545 24 317
1925 5 786 38 955
1926 5 764 42 512 ,

Von den übrigen Düngem itte ln wurden bedeuten1*
geringere Quantitäten nach Estland eingeführt.

Dänisches Kapital in der estnischen 
Brennschieferindustrie.

D ie  Dänen bauen in  der  Nähe von  W a i w a 1'9 
eine ß r e n n s c h ie f e r f a b r i k .

Die estnische Regierung hat in diesen Tagen 
Vertrag der Brennschieferkonzession mit 
dänischen Finanzgruppe bestätigt. Das Konzession8' 
territorium umfaßt 2,3 Hektar Land. Der betreffen0
Vertrag soll dieser Tage unterzeichnet werden. 0 

Die Dänen, welche in diesem Fall als aelg, 
Konzessionäre auftreten, beabsichtigen auf k°n2t’it. 
sioneller Grundlage vorerst eine Probeölfabrik % 
Verarbeitung von 100 t Brennschiefer täglich zuban_^

Druck von A. Schroth, Danzig.


